




34 3534 35

5. Frauenarbeitslosigkeit 

Barrieren im Berufsleben
Gertrude Peinhaupt

In Wien, zeigt die Statistik, sind erstmals mehr Frauen erwerbstätig als Männer. Auch in der Steiermark ist, 
bedingt durch die Krise in der Autoindustrie, zum ersten Mal die Quote der Männer, die arbeitslos geworden 
sind, größer als die entsprechende Quote bei den Frauen.
„Es stimmt, dass die Erwerbsquote der Frauen kontinuierlich ansteigt, leider hat sich aber an der Einkommens-
schere zwischen Frauen und Männer gar nichts verändert“, stellt Gertrude Peinhaupt, Geschäftsführerin des 
Vereins nowa klar. Wir haben sie in den Räumlichkeiten des Vereins getroffen. Dort, wo sie täglich mit dem 
Problem Arbeitslosigkeit konfrontiert wird. Der Verein nowa – Netzwerk für Berufausbildung ist ein Regio-
nalverein, dem die Stadt Graz und 25 Gemeinden angehören. nowa engagiert sich für die Gleichstellung von 
Frauen am Arbeitsmarkt und bietet Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Frauen in enger Kooperation 
mit der regionalen Wirtschaft an.
„Neben der großen Anzahl an arbeitslos gemeldeten Frauen gibt es viele, die in den Statistiken nicht aufschei-
nen, zum Beispiel Frauen, die keinen Notstandshilfebezug haben, da immer noch das Familieneinkommen als 
Basis für diesen Versicherungsbezug herangezogen wird. Andere wieder arbeiten unfreiwillig auf Teilzeitar-
beitsplätzen, sind also „teilzeitarbeitslos“, erklärt Peinhaupt.
Das geringe Einkommen der Frauen habe auch damit zu tun, dass es große Unterschiede in den Kollektivver-
trägen von Berufen gibt, die bevorzugt von Männern beziehungsweise von Frauen gewählt werden. Klassische 
Frauenberufe sind eher schlechter bezahlte Berufe, mit denen man auch leichter in prekären Arbeitsverhält-
nissen landet.
Deswegen setze man bei nowa alles daran, Barrieren im Zugang zu technischen Berufen für Frauen abzubau-
en und vor allem zukunftsträchtige Berufe und neue Arbeitsfelder für Frauen zu öffnen. Gleichzeitig sei es aber 
auch höchst an der Zeit, Berufe, die eher von Frauen gewählt werden, zum Beispiel die Arbeit im Pflege- und 
Gesundheitsbereich, gesellschaftlich aufzuwerten.
„Die geringe Wertschätzung der Arbeit in einem der wichtigsten Bereiche unserer Gesellschaft zeigt sich auch 
an fehlenden Ausbildungsplätzen. Obwohl sehr viele Fachkräfte dringend benötigt würden, gibt es in jenen 
Branchen, in denen vor allem Frauen arbeiten, zu wenig Ausbildungsmöglichkeiten“, weist Peinhaupt auf einen 
strukturellen Mangel hin.
Dazu kommt, dass in der Arbeitswelt immer höhere Forderungen gestellt werden. Für viele steigt der Druck so 
sehr, dass sie ihm kaum noch standhalten können. Von den Frauen, die schließlich entmutigt in der Arbeitslo-
sigkeit landen, suchen fälschlicherweise viele bei sich selbst die Schuld dafür. „Jene, die es schaffen, sich an 
Institutionen wie die unsere zu wenden, stehen nur für die Spitze des Eisbergs“, ist Peinhaupt überzeugt.

Annelies Pichler 
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5.1. Sind Frauen von Arbeitslosigkeit stärker betroffen?

Die in Österreich üblicherweise verwendete Registerarbeitslosenquote des AMS weist für Männer im Jahr 
2008 eine etwas höhere Arbeitslosigkeit (6,1 Prozent) aus als für die Frauen (5,6 Prozent). Die höhere Männer-
arbeitslosigkeit ist jedoch allem darauf zurückzuführen, dass sehr viele Männer in Saisonberufen arbeiten und 
vor allem in der Bauwirtschaft den Winter über in die Arbeitslosigkeit geschickt werden. Die saisonbereinigte 
internationale Arbeitslosenquote für Österreich hingegen weist regelmäßig eine höhere Arbeitslosigkeit für 
Frauen aus.

5.2. Frauen sind in der Arbeitsmarktpolitik unterrepräsentiert

Im Regierungsprogramm 2008 steht: „die allgemeine Zielsetzung, dass geschlechtsspezifisch zuordenbare 
Maßnahmenmittel im Ausmaß von 50 Prozent für Frauen aufgewendet werden sollen, bleibt aufrecht“. 

Betrachtet man die Teilnahme von Männern und Frauen an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen (AMP-Maß-
nahmen 2-7 laut Eurostat Datenbank) im Jahr 2006, so sieht man, dass 50,4 Prozent der Frauen in den Genuss 
einer unterstützenden Maßnahme zur Vorbereitung auf eine Erwerbstätigkeit gekommen sind. Dabei kann es 
sich zum Beispiel um Aus- und Weiterbildung, Arbeitsplatztausch und Jobsharing, Beschäftigungsanreize, 
direkte Beschäftigungsbeschaffung oder auch Gründungsinitiativen handeln. 
Bei den AMP-Unterstützungen (Kategorien 8-9 laut Eurostat Datenbank) sieht das Geschlechterverhältnis 
anders aus. Von der passiven Arbeitsmarktpolitik, die in erster Linie die Einkommensunterstützung für Arbeits-
lose abbildet, profitierten 2006 deutlich mehr Männer (58,1 Prozent).

In der Europäischen Beschäftigungsstrategie wird zur Erreichung des Ziels einer höheren Gesamtbeschäf-
tigung ausdrücklich dazu aufgefordert, arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zur Aktivierung nicht nur auf 
Arbeitslose zu beschränken, sondern auch für Nichterwerbspersonen einzusetzen. Daher wäre es falsch, die 
Bewertung der Teilnahme an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen nur auf die beim AMS registrierten Arbeits-
losen zu beschränken. Viel mehr macht es Sinn auch alle arbeitswilligen Nichterwerbspersonen zu erfassen. 
In dieser erweiterten Gruppe lag der Frauenanteil 2006 bei fast 60 Prozent.

Der Anteil der Frauen ist sowohl bei den AMP-Unterstützungen (41,9 Prozent) als auch bei den AMP-Maß-
nahmen mit 50,4 Prozent im Vergleich zu ihrem Anteil in der Gesamtgruppe der arbeitswilligen Nichterwerbs-
personen mit fast 60 Prozent deutlich unterrepräsentiert. In einem Vergleich mit dem Frauenanteil in der 
Registerarbeitslosigkeit (43,2 Prozent) sieht man, dass verhältnismäßig etwas weniger Frauen als Männer eine 
Unterstützung erhielten. Das wäre ein Indiz dafür, dass die Bewilligungskriterien für den Bezug des Arbeitslo-
sengeldes, (insbesondere für die Notstandshilfe) Frauen eher benachteiligen als Männer. Bei den Teilnahmen 
an Maßnahmen ist der Frauenanteil deutlich höher als in der Gruppe der beim AMS als arbeitslos registrierten 
Personen.

Notwendig sind daher
	eine Arbeitsmarktoffensive, um qualitätsvolle Arbeitsplätze für Frauen zu schaffen
	eine Qualifizierungsoffensive für Frauen
	eine Bindung von Wirtschaftsförderung an Frauenfördermaßnahmen
	Arbeitslosenstatistiken, die das wahre Ausmaß der Frauenarbeitslosigkeit zeigen

5.3. Leistungen aus Arbeitslosen- und Notstandshilfe

Durchschnittliches Arbeitslosengeld und Notstandshilfe  lt. AMS (2007)

Arbeitslosengeld 2007 Notstandshilfe 2007

Tagessatz Pro Monat Tagessatz Pro Monat
Männer 26,97 809 21,03 631

Frauen 22,15 665 16,74 502

	

Sowohl bei der Höhe des durchschnittlichen Arbeitslosengeldes als auch bei der Notstandshilfe kommt es 
zu einer Abbildung der ungleichen Einkommenschancen für Frauen und Männer auf dem Arbeitsmarkt. Die 
Frauen erhalten beim Arbeitslosengeld um 18 Prozent weniger und bei der Notstandshilfe sogar um 20 Prozent 
weniger als die Männer. Es ist jedoch nicht nur so, dass Frauen im Falle der Arbeitslosigkeit geringere Sozial-
leistungen erhalten, sie haben auch seltener Anspruch auf Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung. So 
lag die LeistungsbezieherInnenquote der Frauen mit 85,7 Prozent deutlich unter jener der Männer mit  
93,1 Prozent. Das bedeutet, dass rund 14 Prozent aller als arbeitslos vorgemerkten Frauen keine Transferlei-
stungen erhielten. Das hat auch damit zu tun, dass Frauen öfter von der Ablehnung des Antrages auf Not-
standshilfe betroffen sind, weil das PartnerInneneinkommen angerechnet wird. Da Männer im Schnitt mehr 
verdienen, wird aufgrund dieser Anrechnung bei Frauen häufig eine Notlage verneint. Das ist selbst dann der 
Fall, wenn Frauen nicht verheiratet sind und lediglich in einer Lebensgemeinschaften leben, in der sie keinerlei 
Rechtsanspruch auf die Unterhaltsleistung des Mannes haben.

5.4. Konjunkturpaket für Frauen

Die von der Regierung bisher beschlossenen Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen und zur Ankurbelung 
der Bauwirtschaft kommen überwiegend den von Männern dominierten Branchen zu Gute. Zur Absicherung 
von klassisch männlich dominierten Berufsfeldern wird sehr schnell Geld aus dem Budget locker gemacht, 
während im Gesundheits- und Sozialbereich – in dem überwiegend Frauen beschäftigt sind - gern der Spar-
stift angesetzt wird. 

Auswirkung der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Frauenbeschäftigung: 
	Mehr prekäre Arbeitsverhältnisse (insbesondere Teilzeit)
	Weiteres Aufgehen der Einkommensschere 
	Anstieg der Frauenarbeitslosigkeit

Grüne Forderungen für ein frauenpolitisches Konjunkturpaket:
Investitionen sind nötig in:
	Qualifizierte (Weiter-) Bildung
	Kinderbetreuung
	Pflege und Betreuung

Umzusetzung durch folgende Maßnahmen:
(Weiter-)Bildung für alle Frauen im erwerbsfähigen Alter:
Bildungsangebote auch für nicht arbeitslos und nicht arbeitssuchend gemeldete Arbeitnehmerinnen, be-
sonders Bildungsferne fördern durch eine ähnliche Einrichtung wie den WAFF (Wiener ArbeitnehmerInnen 
Förderungsfonds) und eigene Frauenbildungsträger in allen Bundesländern.

5. Frauenarbeitslosigkeit 5.  Frauenarbeitslosigkeit
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10.000 zusätzliche Frauenarbeitsplätze durch die „Aktion Frauen plus“:
In einer Legislaturperiode werden zusätzlich 10.000 neue Jobs für Frauen vorrangig in Betrieben im Non-Profit 
Bereich (vor allem im Bereich Bildung und Soziales) und bei Mikrounternehmen geschaffen, wovon insbeson-
dere Frauen nach mehrjährigen Berufsunterbrechungen oder ab 35 Jahren profitieren sollen.

Dadurch, dass die öffentliche Hand auf der einen Seite durch weniger arbeitslose Frauen bei den Leistungen 
aus der Arbeitslosenversicherung Gelder einspart und zugleich im Bereich der Sozialabgaben aus den neuen 
Beschäftigungsverhältnissen zusätzliche Einnahmen hat, können bereits mit 1.320.000 € pro Jahr 20.000 zu-
sätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden. 

Mindestlohngesetz:
Alle ArbeitnehmerInnen sollten einen Anspruch auf einen gesetzlich vorgeschriebenen Mindeststundenlohn 
haben. Dafür ist ein eigenes Mindestlohngesetz nötig. Dieses Mindestlohngesetz legt die jährlich zu valorisie-
rende Untergrenze für ein existenzsicherndes Arbeitseinkommen fest. Ein Mindeststundensatz von 7,25 Euro 
brutto/Arbeitsstunde (ergibt ein Nettoeinkommen von 999 €/Monat) hebt das Lohnniveau und verbessert die 
Existenzsicherung der derzeit 4 Prozent unselbständig Beschäftigten mit weniger als 7,25 Euro/Stunde.

Jene Betriebe fördern, die Frauen fördern:
Bindung der Wirtschaftsförderung an eine „Gleichbehandlungs-Bilanz“, bei der Betriebe zuerst unverbindlich, 
später verpflichtend nach der Gleichstellung von Männern und Frauen in den Punkten Beschäftigung (inkl. 
Elternkarenz), Besetzung von Spitzenpositionen und Einkommensgerechtigkeit überprüft werden, um Anreize 
auf betrieblicher Ebene für eine verstärkte Frauenbeschäftigung und mehr Einkommensgerechtigkeit zu set-
zen, sofern die beantragte Wirtschaftsförderung eine bestimmte Mindesthöhe überschreitet.

Bedarfsorientierte Mindestsicherung 
Die Umsetzung der bedarfsorientierten Mindestsicherung darf nicht weiter hinausgezögert werden. Gerade 
Frauen sind überdurchschnittlich von Armut betroffen.

Wertanpassung von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe an die Inflation
Gerade Frauen haben eine besonders niedrige Einkommensersatzleistungen (im Schnitt rund 20 Prozent we-
niger als die Männer), wenn sie Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe beziehen. Schon jetzt liegt das durch-
schnittliche Arbeitslosengeld weit unter der Armutsschwelle. Jene, die 2002 arbeitslos wurden und dies bis 
heute geblieben sind, werden von den in der Zwischenzeit um 15 Prozent gestiegenen Preisen besonders hart 
getroffen.

Notwendig sind daher
	Ein Konjunkturpaket für Frauen
	die Abschaffung frauendiskriminierender Regelungen in der Arbeitslosenversicherung wie der Anrech	
	 nung des Partnereinkommens bei der Notstandshilfe
	eine Erhöhung des Arbeitslosengeldanspruchs, die Frauen vor einem Abrutschen in Armut schützt

5. Frauenarbeitslosigkeit
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6. Fraueneinkommen

Drei Jobs und nie Urlaub
Julia Niederl

Julia Niederl ist 21 Jahre alt, hat drei Jobs und niemals Urlaub. Sie ist Heilmasseurin, und zwanzig Stunden 
im Monat arbeitet sie tatsächlich in diesem Beruf. Durch zwei weitere Jobs in Boutiquen kommt sie finanzi-
ell gerade über die Runden. Die Arbeitszeiten variieren ständig. Wäre sie in einem Fulltime-Job, könnte man 
auch sagen: permanenter Bereitschaftsdienst. Den Idealismus, mit dem sie die Ausbildung zur Heilmasseurin 
begann, hat der Berufsalltag längst erstickt.
„5000 Euro hat die einjährige Ausbildung gekostet, das erste halbe Jahr wird der Lehrstoff durchgenommen, 
im zweiten macht man ein Praktikum. Da muss man schon 40 Stunden in der Woche arbeiten, damit man 
die verlangten Stunden auch schafft. Man könnte es auch so sehen, in dieser Zeit zahlt man dafür, dass man 
arbeiten kann“, umreißt Niederl ihre Ausbildung.
Sie hat das Glück gehabt, dass ihr Arbeitgeber ihr „ein bissl was“ bezahlt hat, die meisten Praktikantinnen aber 
gehen tatsächlich leer aus.
Überhaupt: Seit sich die junge Heilmasseurin ein bisschen bei anderen Arbeitgebern umgeschaut hat, ist ihr 
klar geworden, wie gut sie es mit ihrem Praktikantenplatz und dem jetzigen Arbeitsplatz getroffen hat. „Eine 
Massageeinheit dauert 45 Minuten, denn fünf Minuten braucht man jeweils für das An- und Ausziehen, fünf 
Minuten für die Karteikarten und das Raumwechseln, fünf Minuten bleiben dann für eine Pause. Ich habe im 
Zuge meiner Bewerbungen aber auch gesehen, wie die MasseurInnen in diesen fünf Minuten ‚Pause‘ noch 
einen zweiten Patienten am Elektrogerät betreuen mussten, es war wie am Fließband.“ Aber auch in ihrem – 
im Vergleich angenehmen – Betrieb werden Pausen nicht gern gesehen und schon gar nicht bezahlt. Fällt ein 
Patient in letzter Minute aus, steht die Masseurin umsonst bereit – Geld gibt es keines dafür.
„Der Beruf ist so anstrengend, dass er für Frauen unter die Hacklerregelung fällt“, sagt Niederl, die so wenig 
verdient, dass sie davon nichts für die Pensionsversicherung einzahlen will. Denn vor der Pensionierung wird 
der Beruf so gar nicht wertgeschätzt. „Ach, eine Masseurin“ – der leicht abschätzige Unterton, den die sie oft 
zu hören bekommt, stoßt Niederl bitter auf. „Dabei ist es ein immens wichtiger Beruf – und er wird auch immer 
wichtiger“.
Eine 40-Stunden-Woche würde Niederl körperlich so ans Limit bringen, dass sie sie nicht einmal in Betracht 
zieht. Die meisten HeilmasseurInnen arbeiten Teilzeit wie sie, und jene, die nur vom Massieren leben, bieten oft 
privat andere Massagetechniken wie Shiatsu an.
Niederl aber sieht ihre Zeit als Heilmasseurin ohnehin bald ablaufen – auch wenn sie gerade einen neuen Ar-
beitgeber gefunden hat, sogar einen, der sie zum Teil auch an der Rezeption einsetzen wird. „Ich will Medizin 
studieren. Als Heilmasseurin sehe ich keine Möglichkeit. Als Studentin aber werden mir die Förderungen wie 
Studienbeihilfe, Kindergeld und die Wohnbeihilfe zusammengenommen vielleicht sogar mehr einbringen, als 
ich jetzt verdiene.“

Annelies Pichler
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6.1. Die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern geht weiter auf

Im EU-Genderbericht 2008 wird festgestellt, dass die Einkommensschere rasant aufgeht. Lag die Einkommens-
differenz beim Bruttostundenverdienst in Österreich im Jahr 2005 noch bei 18 Prozent, so hatten die Frauen im 
Jahr 2006 bereits um 20 Prozent weniger verdient als die Männer. Im EU-Durchschnitt sind die Einkommens-
unterschiede bei den Bruttostundenlöhnen mit 15 Prozent deutlich geringer. Mit jeder gearbeiteten Stunde 
kommen Frauen also um viel Geld. 

Die Einkommensunterschiede zwischen unselbständig beschäftigten Frauen und Männern sind enorm. Laut 
dem aktuellen Einkommensbericht des Rechnungshofes ist die Differenz bei den Bruttojahreseinkommen 
zwischen Frauen und Männern von 1998 bis zum Jahr 2007 um 1,1 Prozentpunkte von 39,6 auf 40,7 Prozent 
gestiegen. Den größten Einkommensnachteil haben die Frauen als Angestellte, denn sie erhalten im Mittel 
nur 50 Prozent eines Männereinkommens. Dieser Einkommensunterschied ist jedoch keineswegs nur auf die 
höhere Teilzeitquote bei Frauen zurückzuführen. Ein Vergleich der Vollzeitbeschäftigten ergab, dass die Frau-
eneinkommen selbst bei gleichen Arbeitszeiten um 22 Prozent niedriger sind. 

Trotz besserer Ausbildung verdienen Frauen weniger
Aus einer Studie des Synthesis Instituts (2008) geht hervor, dass Frauen bereits beim Berufseinstieg einen um 
rund 18 Prozent niedrigeren Stundenlohn haben als ihre männlichen Kollegen. Und das obwohl die Mädchen 
in der Schule und beim Studium die Nase vorn haben. Es machen bereits mehr Frauen als Männer die Matura 
und/oder einen Studienabschluss. Im Jahr 2007 waren bereits 56,2 Prozent der MaturantInnen weiblich und 
55,2 Prozent der UniversitätsabsolventInnen im Wintersemester 2006/07, waren Frauen1. 
Frauen müssen weitaus höher qualifiziert sein, um zumindest dasselbe oder geringfügig mehr zu verdienen wie 
ein Mann. Der Stundenlohn einer Vorarbeiterin oder Meisterin ist mit 11,10 Euro pro Stunde genau so hoch wie 
der Stundenlohn eines männlichen Hilfsarbeiters! Eine Facharbeiterin erhält nur rund das halbe Bruttogehalt 
eines männlichen Facharbeiters! Nach dem Abschluss einer höheren Schule verdient eine Frau im Schnitt jähr-
lich um rund 1.100 Euro weniger als ein Mann mit abgeschlossener Lehre. Eine Universitätsabsolventin erhält 
im Schnitt ein um 4.000 Euro niedrigeres Jahresbruttoeinkommen als ein Mann mit Maturaabschluss. (Einkom-
mensbericht des Rechnungshofes für die Jahre 2006 und 2007)

Bei hochqualifizierten Tätigkeiten ist die Einkommensschere besonders groß
Das Beispiel einer Wirtschaftsakademikerin zeigt, dass trotz ungebrochener Erwerbstätigkeit und Karriere der 
Verdienst von Frauen geringer ausfällt als der von Männern. Bereits innerhalb der ersten zehn Berufsjahre ver-
dienen Wirtschaftsakademikerinnen um 71.000 € weniger als ihre männlichen Kollegen. Die Unterbrechungen 
aufgrund der Elternkarenz fallen dabei gar nicht so stark ins Gewicht. Jene Frauen, die nicht in Elternkarenz 
gingen, verdienten trotzdem um 61.000 € weniger als ihre männlichen Kollegen, jene die in Karenz waren, 
hatten nach zehn Berufsjahren 96.000 € an Einkommen weniger. Die Gehaltsschere begann sich in der Regel 
bereits nach den ersten drei oder vier Berufsjahren dramatisch zu öffnen.2 Selbst wenn eine Frau den Sprung 
in die Vorstandsebene schafft, verdient sie immer noch um 27,5 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen3.

Frauen erzielen ihr höchstes Einkommen zwischen 25 und 30 Jahren
Die Einkommensunterschiede ziehen sich im Erwerbsverlauf von Frauen und Männern vom Anfang bis zum 
Ende durch. Während das Einkommen von Männern im Lauf ihres Berufsleben (monatliche Bruttomedianein-
kommen 2006) kontinuierlich ansteigt und sich bis zum Pensionsantritt mehr als verdoppelt, erzielen Frauen 
ihr höchstes Einkommen zwischen 25 und 30 Jahren. Die Einkommensschere öffnet sich im Laufe des Be-
rufslebens immer weiter. Während die Monatseinkommen der Frauen im Haupterwerbsalter (25-60 Jahre) im 
Schnitt zwischen 1.300 und 1.500 Euro liegen, erzielen männliche Arbeitnehmer in der gleichen Altersgruppe 
im Schnitt deutlich über 2.000 Euro. Die rund 20prozentige Einkommensdifferenz beim Berufseinstieg liegt bei 
den 35 – 40 jährigen Frauen bereits bei 40 Prozent und ab 60 Jahren sogar bei 50 Prozent. Ein 60jähriger Mann 
erzielt ein höheres Monatseinkommen als zwei gleichaltrige Frauen zusammen. 

1 BMWF, Statistisches Taschenbuch 2008; 2 Strunk Guido, Hermann Anett & Praschak Susanne (2005): Eine Frau muss ein Mann sein, um Karriere zu machen. In: 

Mayrhofer Wolfgang, Meyer Michael & Steyrer Johannes (Hrsg.) Macht? Erfolg? Reich? Glücklich? Einflussfaktoren auf Karrieren. Linde, Wien, 211–242; 3 Jobpilot 

Studie 2006

Die monatlichen Bruttomedianeinkommen im Jahr 20064

4Quelle: AK Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch 2008

Altergruppe Frauen Männer Differenz 
absolut

Differenz in 
Prozent

Bis unter 20 Jahre 911 1123 212 18,9

20 bis unter 25 Jahre 1279 1615 336 20,8

25 bis unter 30 Jahre 1527 1885 358 19,0

30 bis unter 35 Jahre 1431 2125 694 32,7

35 bis unter 40 Jahre 1348 2253 905 40,2

40 bis unter 45 Jahre 1407 2287 880 38,5

45 bis unter 50 Jahre 1485 2314 829 35,8

50 bis unter 55 Jahre 1526 2310 784 33,9

55 bis unter 60 Jahre 1515 2392 877 36,7

60 Jahre bis und älter 1281 2572 1291 50,2

Quelle: Wirtschafts- und Sozialstatistisches Taschenbuch der AK 2008

Der Einfluss der Dauer der Betriebszugehörigkeit auf die Einkommensschere
Längere Betriebszugehörige wird nicht immer belohnt. Ganz allgemein lässt sich zwar eine Verringerung der 
geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede mit steigender Dauer der Betriebszugehörigkeit feststel-
len, allerdings gibt es auch Ausnahmen. Im Gegensatz zu den ArbeiterInnen oder den Öffentlich Bediensteten 
vergrößert sich die Einkommensschere bei den Angestellten während der ersten zehn Jahre der Betriebszuge-
hörig stetig. Erst danach gleichen sich die Fraueneinkommen wieder etwas an die Männereinkommen an,  
die Einkommensunterschiede sind jedoch selbst nach 20 Jahren noch größer als im ersten Jahr der Betriebs-
zugehörigkeit. (Einkommensbericht des Rechnungshofes für die Jahre 2006 und 2007)

6. Fraueneinkommen 6. Fraueneinkommen
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6.2. Der Mindestlohn  

Die SozialpartnerInnen haben sich auf einen Mindestlohn in der Höhe von 1.000 Euro brutto, das bedeutet 820 
Euro netto, geeinigt. Die Umsetzung erfolgte schrittweise bis zum  1.1.2009 über eine Entgelterhöhung in den 
einzelnen Branchen-Kollektivverträgen. In jenen Branchen, in denen der Mindestlohn im Jahr 2007 noch 900 
bis 1.000 Euro betragen hat, ist der Mindestlohn bereits seit Jänner 2008 auf 1.000 Euro angehoben worden. 
Wenn der Mindestlohn im Jahr 2007 unter der 900 Euro Grenze lag, dann erfolgte die Umsetzung des neuen 
Mindestlohnes erst ab 1. Jänner 2009. 

In Österreich gibt es sehr hohe branchenspezifische Lohnunterschiede. Vor allem Frauen und MigrantInnen 
gehören zu den Leidtragenden der wachsenden Lohnunterschiede. Sie arbeiten besonders oft in den klas-
sischen Niedriglohnbranchen wie der Textilindustrie, im Handel, im Tourismus und bei Reinigungsdiensten. 
Schätzungen zu Folge hatten etwa 60.000 Frauen im Jahr 2007 trotz einer Vollzeitbeschäftigung ein Brutto-
einkommen unter 1.000 Euro. Eine Anhebung der Mindestlöhne ist daher ein längst überfälliger Schritt um die 
eklatanten Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern zu verringern.

Allerdings gibt es viele Gruppen, die vom Mindestlohn per Branchen-Kollektivvertrag ausgeschlossen bleiben: 
Lehrlinge, PraktikantInnen, Volontäre und die Angestellten bei den „freien Berufen“ wie ArzthelferInnen und 
AssistentInnen bei den RechtsanwältInnen. Damit sind etwa 5 – 7 Prozent der unselbständigen Beschäftigten 
von der Mindestlohnregelung per Kollektivvertrag ausgeschlossen. Auch a-typische Beschäftigungsverhält-
nisse wie freie DienstnehmerInnen und Neue Selbständige werden von dieser Regelung nicht erfasst. Mit 
einem gesetzlichen Mindestlohn könnten auch diese Gruppen erfasst werden. 

Österreich ist das 23. EU-Land mit einem Mindestlohn: Die überwiegende Mehrheit der Länder (20 Staaten) 
entschied sich jedoch für eine gesetzliche Regelung, nur Schweden, Dänemark und nun auch Österreich 
führten den Mindestlohn über Branchen bzw. die SozialpartnerInnen ein. 

6.3. Die Teilzeit-Zuschläge

Mit 1. Jänner 2008 ist die Arbeitszeitrechtsnovelle mit einem Mehrarbeitszuschlag in der Höhe von 25 Prozent 
für Teilzeitkräfte in Kraft getreten. Zuvor hat es nur für die Überstunden (bei einer Überschreitung der gesetz-
lich festgelegten maximalen täglichen oder wöchentlichen Normalarbeitszeit von 8 Stunden täglich bzw. 40 
Stunden wöchentlich einen Zuschlag in der Höhe von 50 Prozent) gegeben. Für die Differenz der Mehrarbeit 
zwischen der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit in einem Teilzeitverhältnis und der gesetzlich festgelegten 
Normalarbeitszeit (die Mehrarbeitszeit), war bisher kein Zuschlag vorgesehen. 

Möglichkeiten um den Mehrstunden-Zuschlag zu umgehen
Auszahlungswirksam werden die Mehrstundenzuschläge erst dann, wenn die Mehrstunden nicht innerhalb 
eines Durchrechnungszeitraumes von drei Monaten durch Zeitausgleich im Verhältnis 1:1 abgebaut wurden. 
Auch für Mehrstunden, die zum Beispiel im Rahmen eines Gleitzeitkontos angesammelt und als Guthaben 
auch in ein neues Quartal vortragsfähig sind, fallen keine Zuschläge an. Bei saisonalen Schwankungen kann 
die Arbeitszeit jeweils im vorhinein angepasst werden, auch dann fallen die Mehrstundenzuschläge weg. 
Änderungen der vereinbarten Arbeitszeit von Teilzeitbeschäftigten, wie eine befristete Erhöhung der Arbeits-
stunden, müssen schriftlich vereinbart werden, um wirksam zu werden. 

Dieses Gesetz soll einen Anreiz für ArbeitgeberInnen darstellen, jene Teilzeitarbeitsverhältnisse, in denen es 
permanent zu Mehrstunden kommt, auch gleich vertraglich auszuweiten und in Vollzeitarbeitsplätze um-
zuwandeln. Ob das Gesetz in dieser Form tatsächlich geeignet ist um die gewünschten Effekte, nämlich die 
Aufwertung und eine gerechtere Entlohnung der Teilzeit zu erzielen, wird sich jedoch erst zeigen. 

Die Ungerechtigkeit beim Einkommen von Männern und Frauen ist nicht hinzunehmen!

Notwendig sind daher
	ein gezieltes Maßnahmenpaket zur Reduktion der Einkommensunterschiede zwischen Frauen und 	
	 Männern
	die Unterstützung von Mädchen bereits bei der Berufsfindung
	eine Lohnpolitik, die sich vor allem für Lohnerhöhungen in den niedrig bezahlten „Frauenbranchen“ 	
	 einsetzt
	die Förderung qualifizierter Arbeitsplätze für Frauen
	ein gesetzlicher Mindeststundenlohn von 7,25 Euro brutto/Arbeitsstunde
	Die Bindung der Wirtschaftsförderung an Frauenförderung im Betrieb durch die Gleichbehandlungs- 
	 bilanz
	der Einsatz von Arbeitsbewertungsverfahren
	eine Ausweitung des Rechts auf Elternteilzeit
	die Unterstützung hochqualifizierter Unternehmensgründungen von Frauen
	Offenlegung der Gehälter

6. Fraueneinkommen 6. Fraueneinkommen
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7. Frauen und Steuern

„Verbrauchssteuern belasten Frauen stärker“
Ein Interview mit der Volkswirtin Dr. Gabriele Michalitsch, Wirtschaftsuniversität Wien

Werden Frauen durch das Steuersystem benachteiligt?
Gabriele Michalitsch: Man kann nicht sagen, dass das Steuersystem Frauen direkt benachteiligt. Die Tatsa-
che, dass Einkünfte aus Besitz und Vermögen im Verhältnis geringer besteuert werden als Lohneinkommen, 
impliziert aber eine erhebliche geschlechtsspezifische Differenz, weil Besitz und Vermögen vor allem in Män-
nerhand liegen. Daher werden Frauen, sofern sie erwerbstätig sind, stärker belastet als vermögende Männer. 
Darin sehe ich ein großes Problem.
Problematisch ist auch, dass Österreich im internationalen Vergleich einen über dem Durchschnitt gelegenen 
Anteil an Verbrauchssteuern hat, denn diese wirken regressiv. Konsumausgaben werden mit 20 Prozent Um-
satzsteuer belegt, dabei ist egal, ob ein Fahrrad oder Milch gekauft wird. So muss bei geringem Einkommen 
fast der gesamte Verdienst für den Konsum verwendet werden, und man zahlt in Relation zum Einkommen 
mehr Steuern. Das betrifft aufgrund geringeren Markteinkommens Frauen stärker. Weil sie primär für den 
Haushalt zuständig sind, müssen sie bei Steuererhöhungen auch stärkere Konsumanpassungen vornehmen. 
Viele machen das durch unbezahlte Leistungen, stellen Dinge selbst her, improvisieren.

Sehen Sie im Steuersystem ein Instrument zum Abbau der Einkommensunterschiede von Männern 
und Frauen?
Michalitsch: Man könnte es steuerlich begünstigen, wenn in einem Unternehmen die Einkommen von Frauen 
und Männern einander angeglichen werden. Oder man könnte umgekehrt, ab einer bestimmten Höhe von 
Einkommensdifferenzen, die Unternehmen steuerlich bestrafen. Auch für Frauenförderprogramme könnten 
steuerliche Anreize geboten werden.
Grundsätzlich ist das Lohn- und Einkommensteuersystem in Österreich auf Umverteilung angelegt. Jedoch 
nicht in besonders hohem Ausmaß. Tendenziell aber senkt es durchaus die Differenzen zwischen den Mark-
teinkommen. Denn durch die Progression wird der Steuersatz ja höher, je stärker das Einkommen ansteigt. 
Man könnte die Progression noch einmal etwas verschärfen, vor allem im obersten Bereich. Oder man könnte 
das 13. und 14. Monatsgehalt, das ja proportional besteuert wird, einbeziehen. Auch damit würden ge-
schlechtsspezifische Einkommensunterschiede verringert werden, weil dann die unteren Einkommen – und 
das sind die Fraueneinkommen überwiegend – im Verhältnis mehr bekämen.

Gibt es in diesem Zusammenhang etwas, das Sie hervorheben wollen?
Michalitsch: Die Sozialversicherungsbeiträge. Sie zählen zwar nicht zum Steuersystem, sind aber ebenfalls 
eine wichtige Abgabenart in Österreich und grundsätzlich proportional gestaltet. Bis zur Höchstbeitrags-
grundlage muss also jede und jeder den gleichen prozentualen Anteil zahlen, bemessen am Einkommen. Für 
die Einkommen über der Höchstbeitragsgrundlage erhöhen sich die Versicherungsbeiträge nicht mehr. Frauen 
haben aber selten Einkommen, die darüber liegen. Das ist also sicher keine Regelung, die in irgendeiner Weise 
einen Ausgleich zwischen den Geschlechtern schaffen könnte. Diese Beiträge machen ungefähr ein Drittel der 
gegenwärtigen Abgaben aus.
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7.1. Frauenbenachteiligung im österreichischen Steuersystem

Die progressive Wirkung der Lohn- und Einkommenssteuer (vereinfacht gesagt: wer mehr verdient, bezahlt 
höhere Steuern), die den Einkommensunterschied zwischen Frauen und Männer abschwächen würde, wird - 
so eine Studie des BMF (2004) - durch die regressive Wirkung der Sozialversicherungsbeiträge fast gänzlich 
neutralisiert. 
Die Sozialversicherungsabgaben werden auch bei den unteren Einkommen mit Überschreiten der Geringfü-
gigkeitsgrenze in der Höhe von derzeit 357,74 € (Stand 2009) sofort voll wirksam. Der prozentuelle Anteil der 
SV-Beiträge (18 Prozent) bleibt bis zum Erreichen der Höchstbeitragsgrundlage, unabhängig von der Höhe 
des Einkommens, konstant. Dadurch werden untere Einkommen überproportional stark belastet, während die 
überwiegend von Männern erzielten Einkommen über der Höchstbeitragsgrundlage zur Sozialversicherung 
von 4.020 € (2009) sogar einer niedrigeren prozentuellen Belastung unterliegen. Steuerbegünstigungen, wie 
z.B. steuerfreie Zulagen oder steuerbegünstigte Abzüge kommen überwiegend Männern zu Gute. Sie erhalten 
drei Viertel von der Summe der Steuerbegünstigungen, die geltend gemacht werden. 

Der Anteil von Frauen bei den steuerfrei gestellten Niedrigeinkommen ist überproportional hoch, sie haben 
von einer reinen Steuersenkung bei der Lohn- und Einkommenssteuer gar keinen Nutzen. Wichtig wäre daher 
die deutliche Ausweitung der Negativsteuern, von denen Frauen besonders profitieren würden. Nachgewiesen 
ist auch, dass Absetzbeträge wie die Pendlerpauschale vor allem eine Steuerbegünstigung für Männer dar-
stellen und von Frauen wesentlich seltener in Anspruch genommen werden (können). Laut Lohnsteuerstatistik 
2003 (BMF) nutzten 26,5 Prozent der männlichen unselbständig Beschäftigten die Pendlerpauschale aber nur 
17,8 Prozent der Frauen. Bei einer Erhöhung der Pendlerpauschale profitieren daher wiederum Männer stärker 
als Frauen. Die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern sind in Österreich enorm. Das Steu-
ersystem kann die bestehenden Unterschiede zwischen niedrigen und hohen Einkommen nicht voll ausglei-
chen, Einkommensunterschiede zwischen den Geschlechtern in der gleichen Einkommenskategorie werden 
steuerlich so gut wie gar nicht korrigiert. 

7.2. Die ArbeitnehmerInnenveranlagung entlastet Männer stärker

Aus einer in den Statistischen Nachrichten (8/2008) veröffentlichten Studie1 geht hervor, dass in Österreich 
etwas mehr Männer (49,3 Prozent) als Frauen (41,3 Prozent) eine ArbeitnehmerInnenveranlagung durchfüh-
ren lassen. Von all jenen, die eine ArbeitnehmerInnenveranlagung durchführen, erhalten mehr Männer als 
Frauen eine Steuerrückzahlung. Jene Frauen, die in den Genuss einer Steuerrückzahlungen kommen, erhalten 
im Durchschnitt deutlich geringere Beträge refundiert als die männlichen Steuerzahler (rund 330 € pro Kopf 
verglichen mit rund 500 € pro Kopf bei den Männern). Somit geht der Großteil der Steuerrückzahlungssumme 
(über 70 Prozent) an Männer. Bei den Steuernachzahlungen hingegen leisten Frauen und Männer insgesamt 
in Summe einen annähernd gleich großen Beitrag. Von Steuernachzahlungen sind zwar insgesamt etwas mehr 
Männer (4 Prozent) als Frauen (3,2 Prozent) betroffen, jedoch fallen die Steuernachzahlungen der Frauen mit 
1.372 € pro Kopf deutlich höher aus als jene der Männer mit 1.083 € pro Kopf.

Männer profitieren daher in einem stärken Ausmaß von der ArbeitnehmerInnenveranlagung als Frauen. Ihr 
durchschnittlicher Nettobezug steigt dadurch um 0,99 Prozent, jener der Frauen nur um 0,73 Prozent. Beson-
ders deutlich ausgeprägt ist die Differenz bei den Angestellten. Während die Frauen ihr Einkommen durch die 
ArbeitnehmerInnenveranlagung lediglich um 0,6 Prozent steigern konnten (von 1.062 € auf 1.068 €), bekamen 
Männer um 1,3 Prozent mehr (von 1.444 € auf 1.463 €). Angestellte Frauen erhielten 6 € an Steuern zurück, 
Männer mit 19 € das Dreifache. Damit vergrößert sich die Einkommensschere zwischen den Geschlechtern 
nach der ArbeitnehmerInnenveranlagung noch weiter zu Ungunsten der Frauen.

1 Biricz, Johannes/Himpele, Klemens/Milz, Josef (2008): Auswertung von Daten der Arbeitnehmerveranlagung 2005, in Statistische Nachrichten 8/2008

Wer im Schnitt ein höheres Einkommen hat, zahlt zwar mehr Lohnsteuer, kann jedoch von vielen Ausnahmebe-
stimmungen im Steuerrecht profitieren. Sowohl bei den Werbungskosten als auch bei den Sonderausgaben 
sind die Nutznießer überwiegend Männer:
Werbungskosten im Rahmen der ArbeitnehmerInnenveranlagung machen 13 Prozent der lohnpflichtigen Män-
ner und 8 Prozent der lohnpflichtigen Frauen geltend. Unter all jenen die eine ArbeitnehmerInnenveranlagung 
machen, beantragen 26 Prozent der Männer und 21 Prozent der Frauen die Geltendmachung von Sonderaus-
gaben. Sonderausgaben im Rahmen der ArbeitnehmerInnenveranlagung machen 37 Prozent der lohnpflichti-
gen Männer und 29 Prozent der lohnpflichtigen Frauen geltend. Unter all jenen die eine ArbeitnehmerInnen-
veranlagung machen, beantragen 75 Prozent der Männer und 70 Prozent der Frauen die Geltendmachung von 
Sonderausgaben.

Frauen profitieren hingegen stärker von der Negativ-Steuer:
2005 erhielten rund 260.000 Männer und 480.000 Frauen eine Negativsteuer-Gutschrift. Männer im Durch-
schnitt 151 €, Frauen 171 €. Eine Verdoppelung der Negativsteuer-Gutschrift würde also zum Beispiel überwie-
gend Frauen zu Gute kommen.

7.3. Die Auswirkungen der Steuerreform auf die Frauen

Seit Jahrzehnten werden die großen geschlechtsspezifischen Einkommensunterschiede zwischen Frauen und 
Männern in Österreich in unzähligen Berichten dokumentiert. Trotz der Bekenntnisse aller Regierungen zu 
mehr Einkommensgerechtigkeit zwischen den Geschlechtern haben sich die großen Einkommensdifferenzen 
nicht nur beharrlich gehalten, sondern sogar weiter zugenommen. 
Die Steuergesetzgebung ist ein Instrument, das die Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männer 
vergrößern oder verkleinern kann. Aus diesem Grund ist es wichtig, die geplante Steuerreform auf ihre ge-
schlechtsspezifischen Auswirkungen hin zu betrachten. 
Welche Auswirkung wird die Steuerreform auf die Einkommensverteilung zwischen den Geschlechtern haben? 

Jene, die bereits jetzt keine Lohn- oder Einkommenssteuer bezahlen, weil ihr Einkommen sehr niedrig ist, 
profitieren von der Senkung der Steuersätze in dieser Steuerreform gar nicht. Das betrifft rund 1.600.000 
Frauen. Am meisten profitieren jene mit einem Jahresgehalt zwischen 51.000 und 70.000 € - das sind zu über 
70 Prozent Männer. 

Quelle: Statistik Austria
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Die Familienleistungen:
Die Erhöhung des Kinderabsetzbetrags mit rund 90 € jährlich pro Kind hilft vorwiegend Frauen. Vom Kinder-
freibetrag in der Höhe von 220 € pro Jahr und Kind können nur jene profitieren, die Lohn- oder Einkommens-
steuer zahlen – also vorwiegend Männer.
Die Absetzbarkeit von Betreuungskosten von bis zu 2.300 € jährlich entlastet ebenfalls nur jene, die Lohn- 
oder Einkommenssteuer zahlen. Die Entlastung fällt umso größer aus, je größer das steuerpflichtige Einkom-
men ist.

Die Einführung des Kinderfreibetrages und der Absetzbarkeit von Betreuungskosten wird also vor allem des-
halb Männern stärker zu Gute kommen, weil sie aufgrund ihres durchschnittlich höheren Einkommens diese 
Begünstigungen besser nutzen können. Das hat sich bereits in der Vergangenheit gezeigt: Eine Auswertung 
der Lohnsteuerstatistik ergibt, dass Freibeträge vor allem Männern zu Gute kommen. Nur rund ein Drittel (36 
Prozent) der Freibeträge wird von Frauen beantragt und Frauen erhalten nur rund ein Viertel (26 Prozent) der 
steuerlich geltend gemachten Summe. (Quelle: BMF Working Paper 2/2006, Tabelle 8)

Die Steuerreform wird die Einkommensschere zwischen den Geschlechtern weiter vergrößern, denn Männern 
werden in einem größeren Umfang davon profitieren als Frauen.

Notwendig sind daher
	Verdoppelung der Negativ-Steuer 
	Erhöhung des AlleinerzieherInnenabsetzbetrags
	Abbau der Frauendiskriminierung im Steuersystem

7.4. Frauen und Budget

Gender Budgeting ist eine Analyse des Budgets öffentlicher Haushalte im Hinblick auf ihre Auswirkungen 
auf Männer und Frauen. Die Analyse bezieht sich sowohl auf Staatseinnahmen als auch auf Staatsausgaben 
und soll nicht nur eindeutig geschlechtsbezogene Ausgaben beinhalten, sondern auch allgemeine Ausgaben, 
die nicht offensichtlich frauenspezifisch sind (wie Gesundheit, Bildung, Verkehr, Arbeitsmarkt). Dadurch soll 
klar ersichtlich sein, in welchen Bereichen Ausgaben und Einnahmen gemacht werden und in wie fern diese 
Bereiche Frauen und Männer betreffen. Aufgrund einer geschlechtergerechten Analyse des Budgets sind 
Rückschlüsse auf einen entsprechenden Änderungsbedarf der Budgetpolitik zu ziehen.

Es ist daher unbedingt notwendig, dass die Maßnahmen der Regierung auf ihre Auswirkungen auf Frauen und 
Männer hin analysiert werden. Budgetpolitik ist immer auch Gesellschaftspolitik, denn die Prioritätensetzung 
bei den Staatsausgaben  hat eine direkte Auswirkung auf die Lebensverhältnisse der Menschen. Gender Bud-
geting sollte sich daher auf folgende Fragen konzentrieren:

	Wie verteilen sich Ausgaben/Einnahmen auf die Geschlechter?
	Wie wirkt die Haushaltspolitik kurz- und langfristig auf die Ressourcenverteilung zwischen den  
	 Geschlechtern?
	Wie sind die Auswirkungen auf bezahlte und unbezahlte vor allem von Frauen verrichtete Arbeit  
	 (Kindererziehung, Kranken- und Altenpflege)?
	Wie beeinflusst Haushaltspolitik die Geschlechterrollen?
	Wie sieht im betroffenen Bereich das Geschlechterverhältnis aus?
	Wie wirkt sich das geplante Vorhaben auf Männer und Frauen aus?
	Wie kann ein Beitrag zur Förderung der Gleichstellung geleistet werden?

Es geht dabei jedoch nicht um Centzählerei nach Männern und Frauen, sondern darum, die geschlechtsspe-
zifisch unterschiedlichen Bedürfnisse festzustellen, ein Ziel festzulegen und dann das Geld zur Erreichung 
desselben auszugeben.
Die bisherige Gender Budgeting Praxis der Regierung hat mit einem tatsächlichen Gender Budgeting nichts zu 
tun. Unter dieser Rubrik wurden beim Budget 2006/2007 zum Teil Aussagen angeführt, die kaum noch eines 
weiteren Kommentars bedürfen. 
Ein paar Beispiele: 
	Das Verteidigungsministerium wies darauf hin, dass Frauen zum Heer dürfen und dort die gleichen  
	 Chancen haben wie Männer. 
	Das Innenministerium verwies auf die im Sicherheitspolizeigesetz festgeschriebene Finanzierung der  
	 Interventionsstellen gegen Gewalt in der Familie.
	Das Sozialministerium führte gar die Behindertenmilliarde aus dem Jahr 2001 als geschlechtsspezifischen 	
	 Aspekt des Budgets 2006/2007 an!

Mit 1. Jänner 2009 wurde die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Haus-
haltswesen als Staatszielbestimmung in der Verfassung verankert. In Zukunft hat sich die Budgetpolitik des 
Bundes, der Länder und Gemeinden an der Gleichstellung der Geschlechter auszurichten. Wie die Umset-
zung des Gender Budgetings allerdings konkret aussehen wird, bleibt abzuwarten. Das Budget 2009 wird der 
nächste Prüfstein für die Regierung sein, bei dem sie beweisen kann, wie ernst es ihr mit der Umsetzung des 
Gender Budgetings tatsächlich ist.

7. Frauen und Steuern 7. Frauen und Steuern
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8. Kampf der Diskriminierung

„Die Spitze des Eisbergs“
Susanne Prisching und Elke Lujansky-Lammer 

Die Diskriminierung der Frauen hat System, und das fungiert versteckt. „Das macht es so schwer, ihr Ausmaß 
zu erkennen“, sagt Susanne Prisching. Als steirische Regionalanwältin der Gleichbehandlungsanwaltschaft hat 
sie ein sehr feines Gespür entwickelt für die vielfältigen Angriffe, denen Frauen täglich ausgesetzt sind. „Der 
Begriff Gewalt wird viel zu eng ausgelegt. Letztlich ist es auch Gewalt, wenn Frauen für die gleiche Arbeit we-
niger bezahlt bekommen. Oder wenn etwa der Aufgabenbereich einer Sekretärin nach und nach immer mehr 
und anspruchsvollere Arbeiten umfasst, der Lohn aber gleich bleibt. Auf diese Art werden vorwiegend Frauen 
ausgenutzt. Hier müssten endlich transparente Gehaltsschemata geschaffen werden“, fordert die Regionalan-
wältin.
Deutlicher wird die Gewaltanwendung, wenn es zu sexuellen Übergriffen kommt. Oft aber nicht intensiv ge-
nug, um einen Straftatbestand zu erfüllen, und meist auch nicht deutlich genug, um von den Vorgesetzten in 
der Firma ernstgenommen zu werden. So werden massive Angriffe auf die Würde und Integrität der Frauen im-
mer noch als harmlose Kavaliersdelikte gesehen. Völlig ungeschminkt zeigt sich die strukturelle Gewalt gegen 
Frauen schließlich, wenn einer Frau geraten wird, mittels Kaiserschnitt zu entbinden, weil sie dann schneller 
wieder fit für die Arbeit wäre, oder, wie in einem weiteren Fall, empfohlen wird, im Fall einer Schwangerschaft 
gleich abzutreiben.
„Es hat manchmal den Eindruck, dass Frauen kollektiv akzeptiert haben, dass sie in der zweiten Reihe stehen, 
dass den Männern mehr Raum zugestanden wird“, stellt Elke Lujansky-Lammer, die Leiterin des Regionalbüros 
Steiermark der Gleichbehandlungsanwaltschaft, nüchtern fest. Denn: „Auch wenn heute schon viele Frauen 
Benachteiligungen wahrnehmen und wissen, dass sie sich wehren und Hilfe in Anspruch nehmen könnten, 
schrecken die meisten davor zurück, rechtliche Schritte einzuleiten.“
Was bis zur Gleichbehandlungsanwaltschaft vordringt, sei nur die Spitze des Eisberges. Umso stärker setzt 
sich die Gleichbehandlungsanwaltschaft dafür ein, viele Frauen, aber auch Männer, zu erreichen.
Über eine Kooperation mit der Polizei sind sie dabei einen wichtigen Schritt weitergekommen. Dazu erläu-
tert Lujansky-Lammer: „Bei sexuellen Belästigungen im Sinne des Gleichbehandlungsgesetzes wenden 
sich Frauen manchmal an die Polizei und sind enttäuscht, wenn sie nicht die erwartete Unterstützung bei 
der Verfolgung ihrer Beschwerde bekommen. Die Polizei ist jedoch in diesen Fällen primär nicht die richtige 
Ansprechstelle. Mittlerweile liegt aber auf jeder Polizeidienststelle ein Folder auf, der darüber informiert, dass 
über das Gleichbehandlungsgesetz für diese Übergriffe eine zivilrechtliche Entschädigung möglich ist. Jetzt 
können die PolizistInnen den Frauen mit unserem Informationsmaterial weiterhelfen.“

Annelies Pichler 
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8.1. Diskriminierung am Arbeitsplatz

Die Gleichbehandlungsgesetze (für die Privatwirtschaft und als Pendant für den öffentlichen Dienst das 
Bundesgleichbehandlungsgesetz sowie die Landesgleichbehandlungsgesetze in den Bundesländern) sollen 
Frauen in Österreich vor geschlechtsspezifischer Diskriminierung am Arbeitsplatz schützen. Damit dieser 
Schutz tatsächlich gewährleistet werden kann, braucht es einerseits effiziente Gesetzesbestimmungen und 
andererseits ausreichend Ressourcen, um Rechte auch tatsächlich durchsetzen und diskriminierte Frauen 
unterstützen zu können – beides ist nicht ausreichend vorhanden.

So wurden die Gleichbehandlungsgesetze zwar 2008 novelliert, weil dies aufgrund neuer EU-Richtlinien 
notwendig geworden war. Abseits der von der EU vorgeschriebenen Verbesserungen hat Österreich jedoch 
keinerlei Maßnahmen umgesetzt, um Frauen besser vor Diskriminierung zu schützen. Selbst die EU-Standards 
– ausdrückliche Mindeststandards - wurden von der österreichischen Novelle nicht in allen Punkten erfüllt: So 
hat die EU-Kommission Österreich und auch andere EU-Länder neuerlich ermahnt, die EU-Richtlinie für die 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen korrekt umzusetzen. Denn in Österreich gebe es noch Mängel 
bei den Rechten bei Kündigung und beim Mutterschutz. Derzeit ist es nämlich nicht möglich, bei ungerecht-
fertigter Kündigung Ersatz für den nicht materiellen Schaden zu fordern. Sollte das Gesetz nicht entsprechend 
geändert werden, so droht eine Klage beim Europäischen Gerichtshof. 

Als eine kleine Verbesserung kann die Anhebung des Schadenersatzanspruchs bei Diskriminierungen in der 
Arbeitswelt auf mindestens 720 € gesehen werden. Außerdem besteht nun für die betroffene Person bei einer 
diskriminierenden Beendigung des Arbeitsverhältnisses die Wahlmöglichkeit zwischen der Anfechtung dieser 
Beendigung einerseits und der Geltendmachung von Schadenersatz andererseits. Dennoch sind die Scha-
denersatzzahlungen, die diskriminierten Frauen mindestens zustehen bzw. vor Gericht zugesprochen werden, 
in Österreich nach wie vor so gering, dass sie keine abschreckende Wirkung haben und Frauen zum Teil ihre 
Rechte gar nicht einklagen. Es gibt keine Beweislasterleichterung im Gerichtsverfahren ausschließlich für 
das Diskriminierungsopfer wie von der EU vorgesehen, sondern auch für die beklagte Partei, was bedeutend 
schlechtere Prozesschancen für Diskriminierungsopfer mit sich bringt. Außerdem fehlt die Einbeziehung von 
NGOs in die Gleichbehandlungspolitik der Regierung, wie dies in den EU-Richtlinien vorgesehen ist.

Der Beratungsbedarf in Sachen Anti-Diskriminierung ist kontinuierlich angestiegen und hat sich auf sehr 
hohem Niveau eingependelt, wie die folgende Tabelle zeigt:

Diese Beschwerdeflut muss mit äußerst geringem Personalstand bewältigt werden: Und das, obwohl sich die 
Zahl der neuen Fälle innerhalb von nur zwei Jahren mehr als verdoppelt hat!

Außerdem sind mit den Gesetzes-Novellen 2004 und 2008 neue Aufgaben hinzugekommen, da der Diskrimi-
nierungsschutz ausgeweitet wurde auf andere Gruppen von möglichen Betroffenen und andere Diskriminie-
rungstatbestände. Nunmehr gibt es auch für Diskriminierung wegen Alters, ethnischen Gründen, Religion, 
Weltanschauung, sexueller Orientierung am Arbeitsplatz und für Diskriminierung aus rassistischen Motiven 
am und außerhalb des Arbeitsplatzes Gleichbehandlungsanwältinnen. Abgesehen davon, dass diese neuen 
Anwältinnen mit noch geringerer Personalausstattung den Beratungs- und Begleitungsbedarf für ganz Ös-
terreich abdecken müssen, so hat die bestehende Gleichbehandlungsanwaltschaft nun einerseits die Koor-
dination aller Anwaltschaften übernommen und ist andererseits auch für Fälle von Mehrfachdiskriminierung 
zuständig. Und dies alles praktisch ohne Ressourcenerweiterung!

NEUE Beratungsfälle
2002

NEUE Beratungsfälle
2003

NEUE Beratungsfälle
2004

NEUE Beratungsfälle
2005

2118 3398 4555 4418

Die Einrichtung weiterer Regionalstellen bzw. die Erweiterung der Zuständigkeit der bereits bestehenden 
Regionalstellen wäre ebenfalls dringend notwendig. Da die Regionalstellen nur für die Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen in der Arbeitswelt zuständig sind, kommt es immer öfter vor, dass sich auch Personen mit 
Gleichbehandlungsfragen an die Regionalanwaltschaften wenden, die eigentlich in die Bundeszuständigkeit 
fallen. Das ist vor allem auch bei Mehrfachdiskriminierungen und Diskriminierungen außerhalb der Arbeitswelt 
der Fall. Alle Menschen sollten einen hürdenfreien Zugang zu der für sie zuständigen Beratungsstelle haben. 
Den Opfern von Diskriminierungen darf nicht zugemutet werden, dass sie für eine persönliche Beratung den 
Weg bis nach Wien antreten müssen. 

Das Vorhaben zur Verbesserung der personellen und finanziellen Ausstattung der Gleichbehandlungsanwalt-
schaft fand sich bereits im Regierungsprogramm 2007 und hat auch in das neue Regierungsprogramm 2008 
wieder Eingang gefunden. Obwohl es durch die Gesetzesnovelle 2008 eine Erweiterung der Kompetenzen der 
Gleichbehandlungsanwaltschaft gegeben hat, ist die personelle und finanzielle Aufstockung ausgeblieben. 

In ihrem Bericht 2004/2005 hält die Anwaltschaft für Gleichbehandlung daher fest: „Nach den Erfahrungen im 
ersten gemeinsamen Berichtsjahr (...) lässt sich bereits klar sagen, dass
	dringend für die beiden neuen, derzeit mit nur jeweils einer Person besetzten Anwaltschaften sowohl eine 	
	 administrative Unterstützung (...) als auch juristische Unterstützung durch jeweils eine Stellvertreterin und 	
	 Regionalanwältinnen/-anwälte und
	für die Zentrale (...) eine zusätzliche Juristin für die fachlichen Koordinationsaufgaben, aber vor allem für 	
	 die aufgrund des stark ausgeweiteten Geltungsbereichs (...) auch im Bereich der Geschlechtergleichbe-	
	 handlung zahlreichen neuen Aufgaben erforderlich sein wird.“

Notwendig sind daher
	eine adäquate Ressourcenausstattung für die Gleichbehandlungsanwaltschaften, um Frauendiskrimi-	
	 nierung effizient bekämpfen zu können
	ein Ausbau der Regionalanwaltschaften: in jedem Bundesland zumindest eine Regionalanwaltschaft
	eine vollständige Umsetzung der EU-Gleichbehandlungsrichtlinien in Österreich
	mehr Information der Öffentlichkeit über die Gleichbehandlungsgesetze und die Möglichkeiten bei 	
	 geschlechtsspezifischer Diskriminierung

8.2. Diskriminierung außerhalb des Arbeitsplatzes

Frauen erleben Diskriminierungen nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch außerhalb des Arbeitsplatzes. 
Daher wurde eine weitere EU-Richtlinie zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen verabschiedet. Diese 
Richtlinie verbietet in diesem Bereich geschlechtsspezifische Diskriminierung. So sind jetzt beispielsweise 
finanzielle Benachteiligungen in Versicherungsverträgen wegen Schwanger- und Mutterschaft in Zukunft ver-
boten, ebenso wie unterschiedliche Friseurpreise für Frauen und Männer. Allerdings bleiben auch in Zukunft 
zentrale Bereiche wie Bildung oder Werbung aus dem Geltungsbereich der Richtlinie ausgenommen. 

Die Umsetzungsfrist für diese Richtlinie ist bereits im Dezember 2007 abgelaufen. Eine Umsetzung in öster-
reichisches Recht hat aber bis August 2008 auf sich warten lassen. Österreich ist damit wieder einmal bei der 
Umsetzung von EU-Vorgaben im Bereich Gleichbehandlung zu spät dran. Dabei bleibt es ohnehin bei einer 
Mindestanpassung des Gleichbehandlungsgesetzes an die EU-Richtlinie, die Chance für eine grundlegende 
Reparatur des Gesetzes wird leider nicht genutzt.

Seit 1. August 2008 gilt der Diskriminierungsschutz aufgrund des Geschlechtes nun auch außerhalb der 
Arbeitswelt, konkret beim Zugang zu und der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. Dadurch soll ver-
hindert werden, dass es unterschiedliche Preise oder Tarife bei Gütern oder Dienstleistungen für Frauen und 
Männer gibt, soweit diese nicht sachlich gerechtfertigt sind. 
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56 5756 57

Mit der Novelle des Gleichbehandlungsgesetzes ist ein völlig unübersichtliches Gesetz mit unterschiedlichsten 
Kategorien von Diskriminierungsbegriffen entstanden. Diskriminierungsopfern ist es mittlerweile nicht mehr 
möglich, ihre Rechte und Ansprüche ohne Beiziehung von ExpertInnen zu erkennen. Zusätzlich gibt es durch 
die sukzessive Umsetzung mehrerer Richtlinien inzwischen völlig unterschiedliche Standards beim Diskrimi-
nierungsschutz für verschiedene Gruppen. So sind nun geschlechtsspezifische Diskriminierungen außerhalb 
des Arbeitsplatzes verboten, allerdings – wie beschrieben - mit Ausnahme von Bereichen wie Bildung und 
Werbung. Eine solche Ausnahme besteht bei der ethnischen Diskriminierung außerhalb des Arbeitsplatzes 
nicht. Alle anderen Gruppen sind außerhalb des Arbeitsplatzes bis heute überhaupt nicht vor Diskriminierung 
geschützt.

Notwendig sind daher
	umfassender gesetzlicher Diskriminierungsschutz für Frauen außerhalb des Arbeitsplatzes statt  
	 Ausnahmen bei wichtigen Bereichen wie Bildung und Werbung
	einheitlicher, für alle Gruppen in gleichem umfassenden Ausmaß geltender und klar und eindeutig 	
	 geregelter Diskriminierungsschutz
	Erhebungen zur Diskriminierung von Frauen in unterschiedlichen Lebensbereichen
	 ein generelles Verbot unterschiedlicher Versiche
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9. Frauen in der Fremde

„Die Zukunft macht uns Angst“
Rabu Dichaevas

Der riesige Strauß aus Papierblumen, das Rot der Wände, die Nähe zum Kitsch: Rabu Dichaevas Geschick für 
Raumgestaltung ist schwer beeindruckend. „Bevor in Tschetschenien der Krieg ausbrach, hatten wir es noch 
viel schöner“, sagt ihr Mann fast entschuldigend. Hier, in Österreich, könnten sie sich ja doch nur Gebrauchtes 
leisten. An allen Ecken fehle das Geld. Der Tisch in der Küche aber ist für die Gäste reich gedeckt: Früchte, 
Tee, dazu Zitronen, Krapfen. Lebensfreude spricht aus dem Arrangement. Ein Gefühl, das Rabu Dichaeva für 
ihren Mann und sich mit allen Mitteln bewahren möchte, und sei es auch nur dadurch, dass sie in ihrer Küche 
einen künstlichen Apfelbaum Früchte aus Plastik trägen lässt. Ihre Wohnung soll ein Stück Heimat, ein Stück 
Tschetschenien sein.
Sechs Operationen hat sie schon hinter sich, noch ist die Krankheit, die sie im Griff hat, nicht überwunden. 
„Auch ich bin krank. Herzinfarkt. Es ist erst wenige Wochen her“, sagt ihr Mann leise. „Unsere Zukunft ist 
dunkel, sie macht uns Angst“, stimmen die beiden überein.
Dazu kommen täglich neue Sorgen. Geldforderungen, Gerichtsbriefe. Dahinter stecken meist die Tücken ver-
schlungener Behördenwege, für die beiden Tschetschenen umso verwirrender, als sie Schwierigkeiten mit der 
Sprache haben. So müssen sie sich Tag für Tag erkämpfen, was ihnen von Rechts wegen eigentlich ohnehin 
zusteht. Nach vorne wollen sie am liebsten gar nicht schauen, denn Hoffnung gibt es wenig: „Ja, wenn man 
jung und gesund ist, dann hat man alle Möglichkeiten. Kann zupacken. Aber was ist mit uns? Wir sind krank 
und wir werden nicht jünger.“
Bevor in Tschetschenien der Krieg ausbrach, leitete Rabu ein Kulturzentrum, ihr Mann hatte ein kleines Bus-
unternehmen. Der achtköpfigen Familie mangelte es an nichts. Dann kamen der Krieg und die Flucht. Zuerst 
nach Aserbaidschan. Vor sechs Jahren schaffte es Rabu mit ihren Kindern nach Österreich, ihr Mann konnte 
erst zwei Jahre später nachkommen.
Sehr schlimm sei sie gewesen, diese erst Zeit in Österreich. Von Traiskirchen kamen Mutter und Kinder erst in 
ein Flüchtlingsheim in St. Marein, dann für ein Jahr in eine einfache Unterkunft in Graz. Endlich war es dann so 
weit: Die Familie bekam eine Gemeindewohnung. „Wir wohnen hier mit unserem jüngsten Sohn, die anderen 
haben schon eigene Wohnungen. Eine Tochter in Bregenz, die anderen alle in Graz. Wir haben auch schon 
neun Enkelkinder“, so die stolze Großmutter – und da kehrt dann doch etwas von der verloren geglaubten Le-
bensfreude zurück. Denn im Grunde ist die Tschetschenin trotz allem stärker als die Umstände. „Ich schreibe 
Gedichte, das ist für mich wie ein Seelenschrei“, erzählt sie und zitiert auch schon eines. Es handelt von der 
Liebe zum Leben.

Annelies Pichler  
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Laut Volkszählung 2001 leben in Österreich 336.500 ausländische Staatsbürgerinnen, die zu fast 90 Prozent 
aus anderen europäischen Ländern, insbesondere dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei, kommen. 
Wenn man auch die im Ausland geborenen, jedoch mittlerweile eingebürgerten Frauen, zu der Gruppe der 
Migrantinnen zählt, dann erhöht sich diese Zahl auf 575.000 Frauen. Der Anteil der verheirateten Migrantinnen 
ist höher als bei den Inländerinnen, die öfter geschieden oder verwitwet sind. Es gibt auch vergleichsweise 
weniger Migrantinnen, die allein in einer Wohnung leben. (Migrantinnenbericht 2007)

Die Migration wird zunehmend weiblich. Der Frauenanteil unter den MigrantInnen ist von 2001 auf 2007 von 
47 auf 49 Prozent gestiegen. Es leben also schon fast genau so viele Frauen wie Männer mit Migrationshin-
tergrund in Österreich. Die Männer überwiegen zwar nach wie vor bei den Zuzügen, sie verlassen das Land 
jedoch häufiger wieder. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass Frauen sich schneller und leichter integrie-
ren. Sie sind auch öfter mit Inländern verheiratet und weisen eine höhere Einbürgerung

9.1. Migrantinnen am Arbeitsmarkt

Aus dem 2. Österreichischer Migrations- und Integrationsbericht geht hervor, dass das Potential der Migran-
tinnen vom heimischen Arbeitsmarkt nur unzureichend genutzt wird. Die Beschäftigungsquote von Auslände-
rinnen betrug im Jahr 2006 laut Integrationsbericht des Innenministeriums 53,3 Prozent. Jene von türkischen 
Frauen lag mit bloß 26 Prozent deutlich darunter, jene von Frauen (ab Mitte Dreißig) aus dem ehemaligen 
Jugoslawien und den neuen EU-Mitgliedsländern liegt dafür sogar über jener der Erwerbsquote von Österrei-
cherinnen. 

Migrantinnen machen im Erwerbsleben häufig die Erfahrung einer doppelten Diskriminierung. Zum einen 
werden sie als Frau auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt und zum anderen aufgrund ihrer Herkunft. Im Ver-
gleich zur Ausbildungsstruktur der InländerInnen haben sie in der Regel eine deutlich schlechtere Qualifikati-
onsstruktur. Doch auch jene mit hohen Bildungsabschlüssen haben große Schwierigkeiten, einen adäquaten 
Arbeitsplatz zu finden. Ein Grund dafür sind die Schwierigkeiten bei der formalen Anerkennung ihrer Ausbil-
dungsabschlüsse (Nostrifizierungen), die den Einstieg in den erlernten Beruf am österreichischen Arbeits-
markt verhindern oder verzögern. Viele Akademikerinnen müssen in berufs- oder ausbildungsferne Branchen 
ausweichen und arbeiten als Reinigungskräfte, Regalbetreuerinnen oder Verkäuferinnen. Dadurch kommt es 
jedoch zu einer Dequalifizierung und der Wiedereinstieg in den ursprünglich ausgeübten Beruf wird zuneh-
mend schwieriger, je länger die Frauen ihren Lebensunterhalt mit Hilfstätigkeiten bestreiten müssen. 

Während das Risiko arbeitslos zu werden, bei Bildungsabschlüssen im Inland umso geringer wird, je höher 
die Bildung ist, trifft dies auf Abschlüsse aus dem Ausland nicht zu. Frauen mit einem ausländischen Bil-
dungsabschluss sind etwa doppelt so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen wie Frauen mit einem in Österrei-
ch erworbenen Bildungsabschluss. Während Inländerinnen in einem höheren Ausmaß erwerbstätig sind als 
Frauen mit einem geringen Bildungsgrad, ist dies bei Frauen mit Bildungsabschlüssen aus dem Ausland nicht 
der Fall. Selbst jene Frauen mit höheren ausländischen Bildungsabschlüssen sind in einem geringeren Ausmaß 
erwerbstätig. Bei den Männern lassen sich diesbezüglich keine Unterschiede erkennen. 

Generell lässt sich feststellen, dass bei der Gruppe der Migrantinnen, genau so wie bei den Österreiche-
rinnen, die Frauenerwerbsquote niedriger ist als die Erwerbsquote der Männer. Dennoch lassen sich Unter-
schiede in der Erwerbsbeteiligung der Migrantinnen auch in bezug auf ihre ethnische Herkunft feststellen. 
Frauen aus einer türkischen oder afrikanischen Herkunftsregion sind mit einer Erwerbsquote von 57 bzw. 
56 Prozent weniger oft aktiv im Erwerbsleben als Frauen aus dem früheren Jugoslawien, die mit 72 Prozent 
sogar eine deutlich höhere Erwerbsquote aufweisen als Österreicherinnen (64 Prozent). Junge Frauen mit 
nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft sind seltener erwerbstätig als Österreicherinnen in ihrer Alters-
gruppe. Bei den über 45-jährigen ist dies jedoch umgekehrt, hier weisen die Migrantinnen eine höhere 
Erwerbsquote auf. 

Das Geschlecht hat einen größeren Einfluss auf die Einkommenshöhe als die Staatsbürgerschaft. Die Ge-
haltsdifferenzen zwischen den inländischen und ausländischen Frauen fallen wesentlich geringer aus als die 
Unterschiede bei den Männereinkommen.

9.2. Die rechtliche Situation von Migrantinnen

Die rechtliche Situation von Migrantinnen ist in Österreich prekär und vergrößert häufig deren  Abhängigkeit 
vom Ehemann. Denn das Aufenthaltsrecht für Menschen, die über eine Familienzusammenführung nach Öster-
reich kommen (das sind zumeist Frauen und Kinder), ist ausschließlich an den Status als Familienangehörige 
der sogenannten „Ankerperson“ (also im Regelfall des Mannes) geknüpft, einen eigenständigen Aufenthaltsti-
tel gibt es nicht. Das bedeutet: Bei Scheidung verlieren Frauen in den allermeisten Fällen das Aufenthaltsrecht.

Ebenso verlieren Frauen das Aufenthaltsrecht, wenn der Mann selbst das Aufenthaltsrecht etwa aufgrund ei-
ner strafrechtlichen Verurteilung verliert. Das bedeutet, dass diese Frauen mit einer Anzeige wegen Gewalt in 
der Ehe ihr eigenes Aufenthaltsrecht gefährden, da der Mann dann seine Aufenthaltserlaubnis verlieren kann. 
Hier werden die österreichischen Gewaltschutzgesetze vollkommen ad absurdum geführt!

Eine fast ebenso große Abhängigkeit besteht bei der Existenzsicherung, insbesondere beim Zugang zum 
Arbeitsmarkt: Ehefrauen, die sich rechtmäßig in Österreich aufhalten, haben nicht automatisch ein Recht auf 
Beschäftigung, sondern dürfen meistens zumindest 12 Monate lang keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Die 
Abhängigkeit vom Arbeitgeber wiederum wird durch das Ausländerbeschäftigungsgesetz gefördert, das eine 
regelmäßige (Wieder-)Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung vorsieht. Die Angst vor dem Verlust dieser 
Beschäftigungsbewilligung führt dazu, dass (insbesondere) Frauen Ausbeutung durch den Arbeitgeber, die 
Verletzung von grundlegenden ArbeitnehmerInnen-Rechten oder sexuelle Belästigung hinnehmen. Dazu 
kommt, dass Migrantinnen ohnehin tendenziell schlechtere und schlecht bezahlte Arbeitsplätze haben und 
somit eine oft unhaltbare Arbeitssituation entsteht. Auch die 2003 geschaffenen Regelungen, dass die Einwan-
derung zum Zweck der Erwerbstätigkeit auf sogenannte „Schlüsselkräfte“ beschränkt wird, ist frauenfeindlich: 
Schlüsselkräfte müssen nämlich zumindest 60 Prozent der Höchstbeitragsgrundlage der Sozialversicherung 
(2008: 2.358 Euro/Monat) verdienen. Da Frauen aber bekanntermaßen tendenziell schlechter bezahlte Tätig-
keiten ausüben bzw. weniger Entgelt erhalten als Männer, haben Frauen selten die Möglichkeit, diese Einwan-
derungsform zu nutzen. 

Die gesellschaftliche Integration von Migrantinnen wird durch ihre vielfach unzureichenden Sprachkenntnisse, 
patriarchal geprägte Familienstrukturen und die fehlende ökonomische und rechtliche Eigenständigkeit er-
schwert. Der „Integrationsvertrag“ der Regierung hat die Situation der Migrantinnen dabei erschwert, da hier 
mit Zwang und Drohung gearbeitet wird.

Das Jahr 2006 brachte weitere Schikanen für MigrantInnen. Seit dem 1. Jänner 2006 ist das neue Fremden-
rechtspaket in Kraft, das das Recht auf ein ungestörtes Ehe- und Familienleben für binationale Paare, bei 
denen eine Partnerin/ein Partner nicht aus der EU sondern aus einem sogenannten „Drittland“ kommt, massiv 
einschränkt. Der Gesetzgeber verlangt seit 1.1.2006 eine Antragstellung um Aufenthaltstitel im Herkunftsland. 
Das bedeutet eine Trennung auf unbestimmte Zeit mit ungewissem Ausgang - ohne jede Garantie, in Österrei-
ch zusammenleben zu können. Die nicht-österreichischen PartnerInnen ohne Aufenthaltstitel können jederzeit 
des Landes verwiesen werden. So werden sinnlos Familien zerrissen und Menschen „illegalisiert“.

Notwendig sind daher
	die Schaffung eines eigenständigen Aufenthaltstitels für Familienangehörige 
	eine grundlegende Reform des Ausländerbeschäftigungsgesetzes  mit geschlechtsspezifischem Fokus
	die Abschaffung der „Schlüsselkräfteregelung“
	ein Ausbau der Beratungs- und Weiterbildungsangebote für Migrantinnen
	Integrationsangebote statt Zwang und Drohung
	die Zurücknahme des schikanösen Fremdenrechtspaketes 2006
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9.3. Kein Asyl für Frauen?

Die Verfolgung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts wird international üblicherweise als Verfolgung 
aufgrund der Zugehörigkeit zu einer „sozialen Gruppe“ nach der Genfer Flüchtlingskonvention als Asylgrund 
anerkannt. Das birgt jedoch die Gefahr, dass geschlechtsspezifische Verfolgungsgründe nicht explizit genannt 
und bewusst werden. Nicht nur in den Asylbehörden, selbst unter Fachleuten, ist beim Thema frauenspezi-
fische Fluchtgründe eine seltsame Ratlosigkeit zu erkennen. (Massen-)Vergewaltigung als geschlechtsspe-
zifische Fluchtursache ist – zumindest seit dem Krieg am Balkan – gerade noch bekannt. Jedoch extreme 
Frauenmisshandlung wie Genitalverstümmelung, Witwenverbrennung oder Zwangsehen kommen in Asyl-De-
batten nur selten vor oder werden politisch für die „Kulturdelikte-Diskussion“ missbraucht, von der politischen 
Verfolgung von Frauen oder ihrer Flucht vor frauenfeindlichen Regimes wird praktisch überhaupt nicht gespro-
chen. Angesichts der Tatsache, dass Frauen in vielen Ländern der Welt aus verschiedensten Gründen verfolgt 
und ermordet werden und immerhin rund 20 bis 25 Prozent der AsylwerberInnen in Österreich Frauen sind, ist 
das alarmierend.

Auch die Praxis nimmt auf die besondere Situation von Frauen kaum Rücksicht. Ein geschlechtssensibler 
Umgang mit Asylwerberinnen im Lauf des Verfahrens ist nicht gewährleistet. Männliche Beamte bei der 
Ersteinvernahme, männliche Dolmetscher und mangelnde Information machen es Frauen häufig schwer bis 
unmöglich, eigenständige und legitime Asylgründe vorzubringen. Und die Situation für Asylsuchende in der 
Grundversorgung ist auch nicht unbedingt rosig. Immer wieder gibt es Fälle, in denen AsylwerberInnen eine 
Aufnahme in die Bundesbetreuung verwehrt wird, Familien auseinander gerissen werden und Frauen und Min-
derjährige in Schubhaft sitzen.

Fluchtgründe von Frauen
Aus einer Diplomarbeit von Regina Kramer geht hervor, dass Genitalverstümmelung, Ehrenmord und häusliche 
Gewalt frauenspezifische Fluchtgründe sind. Österreichische AsylwerberInnen stammen hauptsächlich aus 
der ehemaligen Sowjetunion und dem Kosovo. Für Frauen ist es viel schwieriger zu fliehen und Westeuropa zu 
erreichen, ohne in einem anderen Land Station zu machen. Sie haben in der Regel in ihren Herkunftsländern 
einen schlechteren Zugang zu Ressourcen und oft zusätzlich auch noch die Verantwortung für Kinder. Ein 
alleinstehender Mann schafft es leichter nach Österreich zu kommen, ohne vorher in einem anderen EU-Staat 
registriert zu werden. Nach dem Dublin-Verfahren gilt, dass alle die auf ihrem Weg nach Österreich bereits 
in einem anderen EU-Land waren, wieder dorthin zurückgeschickt werden. Die (Regierungs)Politik hat noch 
immer das klassische Bild eines männlichen Flüchtlings vor Augen und verbindet sie auch mit männlichen 
Fluchtgründen wie der politischen Situation im Land, während alle häuslichen Fluchtgründe, die zumeist auf 
Frauen zutreffen, als reine Privatsache angesehen werden. Die politische Ebene von häuslicher Gewalt oder 
Beziehungen zu Oppositionellen wird nicht erkannt. Auch der mangelnde staatliche Schutz von Frauen vor 
Ehrenmorden und Genitalverstümmelung in bestimmten Ländern wird oft von den Behörden verkannt. 

Notwendig sind daher
	die explizite Anerkennung geschlechtsspezifischer Fluchtgründe
	eine Sensibilisierung der Behörden auf geschlechtsspezifische Verfolgung und geschlechtssensiblen 	
	 Umgang mit AsylwerberInnen 
	Erarbeitung einer Gender-Analyse des gesamten Vollzugs des Asylgesetzes sowie verwandter Bereiche 	
	 wie der Bundesbetreuung 
	spezielle Einrichtungen und Betreuung für weibliche Asylwerberinnen

9.4. Frauenhandel

Frauenhandel ist – kurz gesagt – jede Art der Geschäftemacherei im Kontext des Migrationsprozesses von 
Frauen. Gemeinsam mit Drogen- und Waffenhandel gehört Menschen- bzw. Frauenhandel damit zu den drei 
„ertragreichsten Geschäften“ des organisierten Verbrechens. Betroffen sind hierbei keineswegs nur Sexar-
beiterinnen, sondern auch Hausangestellte, Ehefrauen und alle Frauen, die in ausbeuterischen Verhältnissen, 
illegalisiert und unter Gewaltandrohung arbeiten müssen. 

Frauenhandel ist nur möglich, weil entsprechende Nachfrage in den Zielländern besteht. Österreich ist sowohl 
ein Transitland für gehandelte Frauen als auch ein Abnehmer- bzw. Zielland. Unsere Gesellschaft ist daher für 
den Handel mit Menschen mitverantwortlich. Dennoch gibt es bisher weder international noch in Österreich 
klare Richtlinien und ausreichende rechtliche Grundlagen zur Bekämpfung des Frauenhandels und zum Schutz 
der Rechte der betroffenen Frauen. Das führt dazu, dass viele Fälle von der Exekutive nicht als solche erkannt 
und bearbeitet werden. Dies wird auch von einem Bericht der UNO zu Frauenhandel bestätigt, der im Frühjahr 
2006 erschienen ist. 

Die restriktive Einwanderungspolitik in Österreich begünstigt diese schwere Menschenrechtsverletzung von 
Frauen. Denn die derzeitigen rechtlichen Regelungen kriminalisieren Frauen, die Opfer von Menschenhandel 
geworden sind. Verurteilungen von Menschenhändlern oder deren Hintermänner finden kaum statt. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass derzeit keine Sicherheitsmaßnahmen oder Zeuginnenschutzprogramme bestehen, die 
aussagewillige Frauen schützen und ihnen nach einem Gerichtsverfahren eine Existenz zusichern oder ihren 
Aufenthalt ermöglichen. Die Opferschutzeinrichtungen werden nicht entsprechend gefördert und arbeiten am 
Existenzminimum. Eine Regierungsvorlage aus dem Innenministerium sieht nun ein Aufenthaltsrecht für Opfer 
von Menschenhandel vor. Dieser Entwurf sieht vor, dass der Aufenthalt in manchen Fällen an dessen Not-
wendigkeit für Ermittlungen in Strafverfahren geknüpft werden soll. Die Interventionsstelle für Betroffene des 
Frauenhandels warnt davor, die Aufenthaltsberechtigungen für Opfer von Menschenhandel an deren Bereit-
schaft oder Fähigkeit zu einer ZeugInnenaussage in einem Strafverfahren zu knüpfen. Dies könnte auch die 
Glaubwürdigkeit der ZeugInnenaussage unterminieren, weil ihnen unterstellt werden könnte, dass sie die Aus-
sage vor Gericht zu ihrem persönlichen Vorteil (für das Aufenthaltsrecht) machen. Das Aufenthaltsrecht sollte 
stattdessen an den Rechten der Gefährdung und den Bedürfnissen der Opfer ausgerichtet sein und muss auch 
mit einem Zugang zum Arbeitsmarkt verbunden sein, um Abhängigkeiten und Marginalisierung zu verhindern. 
Außerdem wird davor gewarnt, dass die Benennung des Aufenthaltstitels mit „Opfer“ verändert wird, damit es 
nicht zur Stigmatisierung dieser Personen kommt, wenn sie beispielsweise potentiellen ArbeitgeberInnen ihre 
Aufenthaltskarte zeigen.

Notwendig sind daher
	Behördlicher Schutz für Opfer von Frauenhandel, unabhängig davon ob sie die FrauenhändlerInnen 	
	 anzeigen bzw. im Verfahren als Zeuginnen aussagen
	ein eigenständiges Aufenthaltsrecht für Opfer von Frauenhandel mit Zugang zum Arbeitsmarkt - eine 	
	 entsprechende Förderung der Beratungseinrichtungen für Opfer von Frauenhandel
	eine sofortige Einbeziehung der Opferschutzeinrichtungen bei Verdacht bzw. Fällen von Frauenhandel
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10. Ehen und Scheidungen in Österreich
10.1. Das antiquierte Eherecht 

Die Definition der Ehe im ABGB stammt aus dem Jahr 1811. Das Eherecht ist veraltet und folgt immer noch 
einem patriarchalen Familienbild. Im Mittelpunkt stehen religiös motivierte Moralvorstellungen. Das zeigt sich 
daran, dass das Prinzip der Verschuldensabhängigkeit bei Scheidungen und bei der Zuerkennung von Unter-
haltsansprüchen immer noch sehr dominant ist. 

Bis ins 18. Jahrhundert hinein war die Kirche allein zuständig für Eheschließungen. Die stark konfessionell mo-
tivierten Vorstellungen fanden auch im mittlerweile rund 200 Jahre alten Allgemein Bürgerlichen Gesetzbuch 
(ABGB) ihren Niederschlag. So war ursprünglich für KatholikInnen kein Scheidungsrecht vorgesehen. Die 
progressive Familienrechtsreform in den 1970er Jahren war eine Errungenschaft der zweiten Frauenbewegung. 
Erst im Zuge dieser Reform hat das partnerschaftliche Prinzip in der Ehe die Vormachtstellung des Mannes als 
Oberhaupt der Familie zumindest weitgehend abgelöst. 

Der Grundgedanke des patriarchalen Eherechts spiegelt sich allerdings noch im heutigen Eherecht wieder, 
etwa bei der Wahl des Familiennamens. Wenn bei der Eheschließung nichts Gegenteiliges vorgebracht wird, so 
gilt automatisch der Name des Mannes als der gewählte Familienname. In diesem Fall wird also ohne explizites 
Nachfragen angenommen, dass der Name des Mannes der gewünschte Familienname ist. Diese gesetzliche 
Bestimmung zeigt, dass implizit immer noch der Mann als Familienoberhaupt gesehen wird. 

Im Eherecht findet sich außerdem immer noch eine Reihe völlig antiquierter Begriffe, die heutzutage kaum 
noch jemand kennt. Morgengabe, Widerlage oder Heiratsgut - mit diesen Wörtern können junge Menschen 
heute kaum noch etwas anfangen. Rechtliche Regelungen sind jedoch nur sinnvoll, wenn sie auch verständlich 
sind und in einem klaren Zusammenhang zum realen Leben stehen. Das ist im Fall des Eherechts nicht mehr 
zutreffend, deshalb sollten diese Begriffe aus dem Gesetz gestrichen werden. Die Morgengabe stellte ein Ge-
schenk dar, das der Braut am Morgen nach der Hochzeitsnacht zur persönlichen Verfügung stand – im Gegen-
satz zur Widerlage, die ebenfalls der Bräutigam leistete, und dem Heiratsgut (der Mitgift), die die Braut in die 
Ehe mit einbrachte, und die beide der Versorgung der Frau im Falle der Witwenschaft dienten. Die Erklärung, 
dass es sich bei der Morgengabe um eine Entschädigung für die verlorene Jungfräulichkeit handele, dürfte in 
prüderer, späterer Zeit nachgeschoben worden sein. Nach österreichischem Recht (§ 1232 ABGB) gibt es die 
Morgengabe (als ein Geschenk des Mannes an die Frau) noch immer.

Die Gesellschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert. Für Frauen ist es längst selbstverständ-
lich geworden, auch nach einer Heirat weiterhin in ihrem erlernten Beruf tätig zu bleiben. Im Arbeitsleben wird 
immer mehr örtliche und zeitliche Flexibilität verlangt. Das kann auch bedeuten, dass ein einziger gemein-
samer Wohnsitz den Bedürfnissen der Eheleute nicht mehr entspricht. Viele Menschen heiraten mehrmals, sie 
bringen häufig Kinder aus einer vorherigen Beziehung in eine Ehe mit und wollen oder können keine (wei-
teren) Kinder bekommen. Sie gehen die Ehe jedenfalls nicht „zum Zwecke der Kinderzeugung“ ein, was sie 
nach geltendem Gesetz aber ist. Zu streichen wären auch Regelungen, die ausschließlich das Privatleben und 
private Werthaltungen zum Gegenstand haben, etwa das Sexualleben eines Paares betreffend. Aufgabe des 
Staates ist es, die rechtlichen Rahmenbedingungen der Ehe zu regeln, nicht jedoch moralische, religiöse oder 
private Wertesysteme in den Gesetzesrang zu heben.

Aktuelle Trends und Entwicklungen
	Die Zahl der Eheschließungen in Österreich ist von rund 56.700 im Jahr 1955 auf 36.000 im Jahr 2007  
	 deutlich zurückgegangen. 
	Deutlich rückläufig ist vor allem die Zahl der Eheschließungen von PartnerInnen, die sich beide zum ersten 	
	 Mal trauen lassen. War der Gang zum Standesamt 1990 noch bei 71,5 Prozent der Paare für beide das erste 	
	 Mal, traf das im Jahr 2006 nur mehr auf 63,3 Prozent der Paare zu. 

Grüne Forderungen für ein modernes Eherecht
Viele Bestimmungen im Eherecht sind nicht mehr zeitgemäß wenn nicht sogar antiquiert. Reformen sind daher 
notwendig und rasch anzugehen, damit Österreich ein dem 21. Jahrhundert gemäßes und modernes Eherecht 
bekommt. Dazu gehört:

	Streichung der Mitwirkungspflicht im Erwerb des/der EhegattIn. 
      Falls eine Mitwirkung im Erwerb stattfindet: ausdrückliche Verankerung einer, dem   
      Arbeitsmarkt  angemessenen, Vergütung, die während aufrechter Ehe nicht verjähren 
      kann.
	Streichung des Zwecks der Ehe, Kinder zu zeugen
	 Viele Paare können oder wollen aus unterschiedlichsten Gründen keine Kinder bekommen. Auch für diese 	
	 Menschen soll es nach dem Gesetz möglich sein zu heiraten. 
	Streichung veralteter und unzeitgemäßer Begriffe:
	 Morgengabe, Widerlage, Heiratsgut etc. sollten aus dem Allgemein Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) 	
	 gestrichen werden
	Wegfall der ehelichen Treuepflicht
	 Hinsichtlich sexueller Einstellungen sollte ein Gesetz jede Wertung unterlassen. Ob ein Paar die sexuelle 	
	 Treue einhalten will, ist Privatangelegenheit, die den individuellen Moralvorstellungen vorbehalten bleiben 	
	 soll.
	Gemeinsamer Wohnsitz nicht erforderlich
	 Die Gesellschaft ist beruflich und örtlich mobiler geworden. Es gibt viele Gründe, warum Ehepartner ge	
	 trennt wohnen – der Zwang zum gemeinsamen Wohnsitz ist daher überholt und nicht mehr zeitgemäß. 
	Gleichberechtigtes Namensrecht 
	 Es gilt nicht automatisch der Name des Mannes als Familienname, sondern der Familienname setzt die 	
	 mündliche Zustimmung beider Eheleute voraus. Gibt es keine Einigung behält jeder seinen Namen.
	Streichung der Bestimmung, dass ein Ehevertrag nur von zwei Personen verschiedenen Geschlechtes 	
	 eingegangen werden kann.

10.2. Scheidung und Unterhalt neu

Während die Eheschließung scheinbar an Beliebtheit verliert, lässt sich bei den Ehescheidungen ein entgegen 
gesetzter Trend feststellen.

	Die Zahl der Ehescheidungen hat sich von fast 9.000 im Jahr 1955 auf 20.500 im Jahr 2007 erhöht. Beinahe 	
	 jede zweite Ehe wird mittlerweile geschieden.
	Die mittlere Dauer der in der Folge geschiedenen Ehen hat sich von 7,7 Jahren im Jahr 1981 auf 9,2 Jahre 	
	 im Jahr 2005 erhöht. 
	Es lässt sich also der Trend beobachten, dass sich Paare immer öfter auch nach vielen gemeinsamen  
	 Ehejahren scheiden lassen. 

Eine Studie des Europäischen Zentrums für Wohlfahrtspolitik und Sozialforschung aus dem Jahr 2004 hat die 
Ursachen und Folgen von Scheidungen untersucht und zeigt die divergierenden Vorstellungen, Erlebenswei-
sen und Bewältigungsmuster von Frauen, Männern und Kinder auf:

Für das Scheitern der Beziehung wird eine Reihe von Faktoren genannt:
	unerfüllte gefühlsmäßige Ansprüche an die Beziehung
	eine unterschiedliche Vorstellung über das Rollenbild und insbesondere im Bezug auf die Arbeitsteilung im 	
	 Haushalt und die Rolle der Väter bei der Kindererziehung 
	Konflikte bei Erziehungsfragen
	mangelnde Kommunikations- und Konfliktlösungsstrategien
	unterschiedliche Prioritätensetzung bezüglich Freizeit und Familie
	das starke berufliche Engagement vieler Männer
	Belastungen durch die Arbeitssituation
	Alkoholprobleme 
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Bei den Scheidungen fallen große regionale Unterschiede auf. Verheiratete Menschen in ländlichen Regionen, 
jene mit Kleinkindern und Familien mit einem hohen Haushaltseinkommen oder einem niedrigen Einkom-
men der Frau werden verhältnismäßig selten geschieden. Gerade für Frauen in ländlicheren Regionen ist es 
wesentlich schwieriger eine Scheidung positiv zu bewältigen, weil ihnen weniger Ressourcen zur Verfügung 
stehen. Fehlende Arbeitsplätze und ein unzureichendes Kinderbetreuungsangebot machen es für Frauen, die 
regional oft nicht so mobil sind, sehr schwer, sich von ihrem Partner zu trennen. 

Geschiedene Frauen sind in der Regel einkommensmäßig deutlich schlechter gestellt als geschiedene Männer, 
die ihre Einkommenssituation jedoch subjektiv als belastender empfinden. Die traditionelle Rollenteilung 
während der Zeit der Ehe und die schwierige Vereinbarkeit von Beruf und Familie hindern geschiedene Frauen 
daran, eine gut bezahlte Stelle zu finden. 

Frauen gelingt es in der Regel eine Scheidung eher als eine Herausforderung anzunehmen und nicht als ein 
Versagen zu sehen. Bei der Bewältigung einer Scheidung lassen sich Frauen auch eher von Vertrauensper-
sonen oder Einrichtungen beraten als das bei Männern der Fall ist.

Abschaffung des Verschuldensprinzips - Einführung des Zerrüttungsprinzip
Der Großteil der Scheidungen erfolgt einvernehmlich. Wo das nicht möglich ist, führt der Weg meist direkt in 
finanziell ruinöse und emotional aufwendige Rosenkriege. Meist sind diese Ehen hoffnungslos zerrüttet. Jeder 
hat das Ziel dem jeweils anderen das Verschulden daran nachzuweisen. Durch Abschaffen des Verschul-
densprinzips sollen die Scheidungsverfahren schneller und weniger emotional abgewickelt werden, da ein 
Verschulden am Scheitern der Ehe nicht mehr nachgewiesen werden muss. In Europa ist das Standard. Nur 
in Italien, England, Wales, Frankreich, Griechenland und eben Österreich gilt nach wie vor das Verschuldens
prinzip.

	Bei der Aufhebung der Ehe wird nur mehr auf den Tatbestand der Zerrüttung abgestellt. Eine Ehe gilt als 	
	 zerrüttet, wenn die typischen wechselseitigen ehelichen Beistandspflichten nicht mehr gegeben sind.
	Mit der Einbringung des Scheidungsantrags wird die Zerrüttung gerichtlich angezeigt. Die Einbringung  
	 des Scheidungsantrags löst eine Einjahresfrist aus. Nach diesem Jahr ist die Ehe rechtskräftig geschieden. 	
	 Ändert sich an der ehelichen Situation nichts, dokumentiert die Einjahresfrist die Zerrüttung und gibt den 	
	 Ehegatten Zeit, sich auf die geänderte Situation einzustellen.
	Seitens des Gerichts soll bei Einbringung der Scheidungsklage ein Mediationsverfahren angeregt werden. 	
	 Die Mediation versucht die Situation zu klären, eine geordnete Trennung zu ermöglichen und die  
	 Trennungssituation aufzuarbeiten. Es besteht aber kein Zwang zur Mediation, da diese prinzipiell  
	 Freiwilligkeit voraussetzt.
	Eine schnellere Scheidung soll unter bestimmten Voraussetzungen auch schon vor Ablauf der Jahresfrist 	
	 möglich sein. Dies soll vor allem dann der Fall sein, wenn eine rechtskräftige Verurteilung eines Ehegatten 	
	 wegen eines Deliktes gegen Leib und Leben gegenüber dem anderen Ehegatten oder eines Angehörigen 	
	 im Sinne des Strafgesetzbuches (StGB) vorliegt.

Der Unterhaltsanspruch
Der nacheheliche Unterhaltsanspruch soll vom Verschulden am Scheitern der Ehe entkoppelt werden und das 
Versorgungsprinzip dem Bedarfsprinzip weichen. Österreich würde damit eine Empfehlung des Europarats aus 
1989 (!) auf „verschuldensunabhängiger Regelung der Scheidungsfolgen“ entsprechen.

	Verschuldensunabhängiger Unterhalt
	 Unterhalt wird nicht mehr als Strafe für eheliche Fehltritte entzogen oder als Entschädigung für Fehler des 	
	 anderen gewährt. Ob Unterhaltsanspruch besteht und wie hoch dieser ist, wird auf Antrag vom Gericht 	
	 festgelegt.
	Feststellung des Unterhaltsbedarfs
	 Nachehelicher Unterhalt wird künftig an soziale Kriterien geknüpft und soll nach Bedarf zustehen.  
	 Wer keine der Ausbildung und der bisherigen Berufslaufbahn weitgehend entsprechende Beschäftigung 	
	 finden kann, soll künftig Unterhaltsansprüche haben. Betreuungspflichten sind zu berücksichtigen. 
	Damit soll Unterhalt vor allem in jenen Fällen zustehen, in denen die Gestaltung der ehelichen  
	 Gemeinschaft kausal dafür ist, dass nach der Auflösung der Ehe die Erwerbschancen herabgesetzt sind. 	
	 Bei kurzer Dauer der Ehe ist davon auszugehen, dass der während der Ehe nichterwerbstätige Ehegatte 	
	 sich schnell wieder ins Berufsleben integrieren kann. Einkommensverlust und Arbeitsmarktrisiken, die ihre 	
	 Ursache nicht in der familiären Aufgabenteilung haben, sollen nur bei sehr lang andauernden Ehen  
	 Unterhaltsansprüche auslösen.
	Ausnahmen gibt es nur in den Fällen, in denen auch eine schnellere Scheidung möglich ist, wie eine 	
	 rechtskräftige Verurteilung wegen eines Deliktes gegen Leib und Leben gegenüber dem anderen  
	 Ehegatten bzw. eines Angehörigen. 
	Angemessene Unterhaltshöhe
	 Bedarfsorientierter Unterhalt richtet sich bezüglich der Höhe nach dem, was man verdienen hätte können, 	
	 wenn durch die eheliche Aufgabenverteilung keine beruflichen Nachteile eingetreten wären. 
	 Der maximale Rahmen entspricht dem angemessenen Unterhalt (33% des Nettoeinkommens).
	Ausbau der sozialpolitischen Rahmenbedingungen
	 Insbesondere von der ehelichen Situation unabhängige Risken, wie Arbeitslosigkeit müssen über  
	 Grundsicherungsmodelle angemessen abgefedert werden. Auch im Pensionsrecht sind eigenständige 	
	 Pensionsansprüche sicherzustellen um unerwünschte Härten aus einer Trennung zu vermeiden.  
	 Das Pensionssplitting im Grünen Pensionsmodell sieht vor, dass die Beiträge, die während der Zeiten  
	 der Kindererziehung geleistet werden, zwischen beiden PartnerInnen aufgeteilt werden.
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11. Frauen und Gewalt

Trenung allein ist keine Lösung
Als Einrichtung zum Schutz der Opfer ist das Gewaltschutzzentrum für alle Opfer häuslicher und sexualisierter 
Gewalt in der gesamten Steiermark zuständig. Ein Gespräch mit seiner Geschäftsführerin Marina Sorgo.

Wie sieht Ihre Arbeit aus? 
Wenn in einer Familie Gewalt angewandt wird, bekommt das Gewaltschutzzentrum sämtliche relevanten 
Daten automatisch von der Polizei. Das ist gesetzlich so geregelt. Etwa bei Betretungsverboten – also, wenn 
entschieden wird, dass eine gewalttätige Person zehn Tage die gemeinsame Wohnung nicht betreten darf. 
Genauso bei Körperverletzungen, aber auch bei Streitschlichtungen. Wir nehmen dann sofort mit den Opfern 
Kontakt auf.

Auf welchem Weg?
SORGO: In erster Linie telefonisch, aber auch per Mail. Wir sind jetzt zehn Mitarbeiterinnen, die in der Betreu-
ung tätig sind. Wir fragen die Opfer, ob sie juristischen Rat oder sonstige Hilfe brauchen, und bieten ihnen an, 
dass wir für sie einen individuellen Sicherheitsplan erstellen.

Wie helfen Sie den Frauen, sich von ihren gewalttätigen Partnern zu trennen?
SORGO: Manche wollen sich trennen, manche überhaupt nicht. Selbst dann nicht, wenn ihnen Gewalt angetan 
worden ist. Die Lösung allein ist nicht nur die Trennung, Beziehungen sind eben nicht nur in Schwarz-Weiß 
angelegt. Außerdem haben sehr viele Opfer auch große Angst vor Veränderung. Wie geht es mir, wenn ich 
allein bin: Finanziell? Sozial? Besonders, wenn man in einer Familie integriert war, etwa in einem kleinen Ort, 
und dann plötzlich geächtet wird. Viele haben ja gar keine Ausbildung. Da geht es auch darum, den Selbst-
wert durch finanzielle Ressourcen und durch eine Ausbildung zu stärken. Manche haben Angst davor, sich zu 
trennen, weil sie fürchten, dann noch größerer Gewalt ausgesetzt zu sein.

Wo würden Sie ansetzen, damit den Opfern effektiver geholfen werden kann?
SORGO: Es müsste viel mehr Kooperation zwischen den Institutionen und Behörden geben. Dafür gibt es im 
Gewaltschutzgesetz ja schon starke Anknüpfungspunkte. Auch Beispiele, wo das gut funktioniert und jede 
Berufsgruppe am gleichen Strang zieht; aber in anderen Fällen klappt das wieder überhaupt nicht. Dann bleibt 
die Frau auf der Strecke.

Welche Kooperation wäre besonders sinnvoll?
SORGO: Wenn die Wohlfahrtsbehörden stärker einbezogen würden. Die legen ihren Fokus ja auf die Kinder. 
Frauen und Kinder kann man aber schwer trennen, auch wenn die Interessen der Kinder oft andere sind als 
die der Frauen. Um das halbwegs gut zu lösen, muss kooperiert werden. Das müsste aber geregelt werden. 
Heute ist es so: Wird nur die Frau in der Familie misshandelt, sind wir für die Frau zuständig, nicht aber für 
das Kind, das anschauen muss, wie die Mutter geschlagen wird, oder leidet, als ob es selbst betroffen wäre. 
Hier müssen die helfenden Stellen kooperieren. Und nicht nur von Fall zu Fall. Die Kooperation mit der Polizei 
müsste endlich ausgebaut werden. 

Annelies Pichler
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11.1. Faktische und rechtliche Situation in Österreich

In Österreich gibt es keine repräsentativen Studien zur Zahl von Frauen, die von Gewalt betroffen sind. In 
Anlehnung an internationale Zahlen wird geschätzt, dass hier jedes Jahr etwa 250.000 Frauen körperlich miss-
handelt werden. Man geht davon aus, dass in den EU-Ländern (ohne Erweiterungsstaaten) etwa ein Viertel 
bis ein Drittel aller Frauen – rund 170 Millionen Frauen und Mädchen – zumindest einmal in ihrem Leben Opfer 
männlicher Gewalt werden. Die meisten Gewalttaten werden nicht von Fremden, sondern im Familienkreis 
oder im sozialen Nahraum verübt. 

Seit 1997 gibt es in Österreich das Gewaltschutzgesetz, das insbesondere ein Wegweiserecht sowie ein 
Betretungsverbot der eigenen Wohnung für gewalttätige Personen vorsieht. Die Polizei kann ein solches 
Betretungsverbot für einen mehrtägigen Zeitraum erlassen. Das Betretungsverbot kann dann durch eine 
einstweilige Verfügung des Gerichtes auf mehrere Monate verlängert werden. Außerdem informieren die 
Behörden in Fällen von Gewalt die jeweils zuständige Interventionsstelle gegen Gewalt, die die Opfer betreut 
und Unterstützung anbietet. Die Zahl der Wegweisungen steigt seit Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes 
kontinuierlich an. 

Etwa 20 Mal pro Tag muss die Polizei durchschnittlich einschreiten, um Gewalttäter aus Wohnungen wegzu-
weisen. Bei den Wegweisungen gibt es ein deutliches Stadt-Land Gefälle. Während es 2006 im städtischen 
Raum ca. 4.100 Betretungsverbote und Wegweisungen gab, waren es am Land nur 3.100. Bei den Streitschlich-
tungen jedoch gab es 3.900 im ländlichen Raum gegenüber 2.600 in der Stadt.

Das zweite Gewaltschutzpaket
Mit dem zweiten Gewaltschutzpaket sollen vor allem die Opferrechte gestärkt werden. Eine Ausweitung der 
einstweilige Verfügung zum Schutz vor Gewalt ist vorgesehen. Opfer von Gewalttaten sollen einen Vorschuss 
auf das Schmerzensgeld beziehen können. Für wiederholt gesetzte Gewaltakte wird ein Straftatbestand ge-
schaffen. Die Opferrechte werden im Zivilrecht analog zum Strafrecht ausgebaut. Dabei geht es vor allem um 
die Prozessbegleitung und die Möglichkeit, dass die Einvernahme vor Gericht räumlich getrennt vom Täter/von 
der Täterin erfolgen kann. Weiters sollen die Strafdrohungen bei Sexualverbrechen verschärft werden. 

11.2. Frauenhäuser in Österreich

Auch im Jahr 2008 kommt es immer noch vor, dass Frauen und ihre Kinder von Frauenhäusern aufgrund 
Platzmangels nicht aufgenommen werden können. Derzeit gibt es österreichweit 29 Frauenhäuser. Insgesamt 
haben im Jahr 2007 rund 1.640 Frauen und 1.550 Kinder in autonomen Frauenhäusern Zuflucht gefunden. 

Es fehlen bis zu 400 Frauenhausplätze österreichweit
Der Verein autonome Frauenhäuser kann derzeit in ganz Österreich 694 Plätze für Frauen und Kinder anbieten. 
Internationale Empfehlungen schreiben jedoch ein deutlich höhere Zahl vor. Der Ausschuss für die Rechte 
der Frau im Europäischen Parlament empfahl 1987, dass ein Platz für je 10.000 EinwohnerInnen eingerichtet 
werden sollte. Das würde mindestens 830 Plätze in Österreich bedeuten. Der Europarat hat im 1997 erstellten 
Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen einen höheren Schlüssel, nämlich einen Platz auf 7.500 EinwohnerInnen, 
empfohlen. In Österreich wären das dann insgesamt 1.100 Plätze. Es fehlen also - je nach Empfehlung - bis 
zu 400 Frauenhausplätze österreichweit. Betroffen sind vor allem die ländlichen Regionen wie das Waldvier-
tel, das südliche Burgenland und steirische Regionen. Gerade in weniger stark besiedelten Gebieten ist der 
Deckungsgrad mit Frauenhausplätzen zu gering. In diesen Regionen sollte es zumindest kleine Notwohnungen 
für Frauen geben.

Finanzierungslücken 
Die Finanzierung der Frauenhäuser ist Sache der Bundesländer, daher ist der Bedarf an zusätzlichen Plätzen 
auch nicht in allen Bundesländer gleich stark. Vor allem in Tirol, in der Steiermark, in Niederösterreich und 
in Oberösterreich besteht großer Bedarf nach zusätzlichen Plätzen. Doch selbst die Finanzierung der derzeit 
existierenden Plätze ist insbesondere in Niederösterreich, Tirol, Vorarlberg, Salzburg und der Steiermark nicht 
langfristig abgesichert. Eine gesetzliche Verankerung der Finanzierung fehlt in vielen Bundesländern, so dass 
Jahr für Jahr um die nötigen Mittel gekämpft werden muss. In der Steiermark gibt es lediglich eine Tagsatz-
finanzierung pro Frau, die die tatsächlichen Kosten bei weitem nicht abdeckt. Die Auslastung eines Frauen-
hauses ist nicht immer regelmäßig bei 100 Prozent, denn ein Frauenhaus soll ja Kapazitäten frei haben, damit 
Frauen rasch und sofort aufgenommen werden können. 

Notwendig sind daher
	Erstellung regionaler Pläne zur stufenweisen Verbesserung bei der Versorgung durch Fraueneinrich-	
	 tungen
	Gesetzliche Verankerung der Einrichtung und der ausreichenden Finanzierung von Frauenhäusern in 	
	 allen Bundesländern
	Fixe und ausreichende Budgets für Fraueneichrichtungen mittels mehrjähriger Verträge
	Alle Frauen – unabhängig vom Personenstand, dem Einkommen, der Religionszugehörigkeit, der  
	 Herkunft, der Hautfarbe, der sexuellen Orientierung, dem Bundesland und der Staatsbürgerschaft – 	
	 müssen in Frauenhäuser aufgenommen werden können.
	Die Beratung und Betreuung muss kostenlos sein. Es dürfen keine Regressforderungen von den  
	 Betroffenen nach dem Frauenhausaufenthalt verlangt werden.

11.3. Strukturelle und finanzielle Defizite im Gewaltschutzbereich

Es ist eine erfreuliche Entwicklung, dass nach jahrelangem Druck von NGOs, ExpertInnen und auch den Grü-
nen die Interventionsstellen gegen Gewalt in der Familie seit 2007 finanziell endlich besser abgesichert sind. 
Die Situation von anderen Einrichtungen zur Unterstützung und Betreuung von Gewaltopfern, wie Frauen-
häusern und diversen Beratungseinrichtungen, ist allerdings weiterhin unbefriedigend, sie sind finanziell nicht 
entsprechend den Notwendigkeiten ausgestattet. Dadurch werden auch die wertvollen Personalressourcen 
nicht effizient eingesetzt, weil die Beraterinnen immer wieder ihre Arbeitszeit auf die Ressourcenausstattung 
und den Erhalt von Förderungen verwenden müssen, statt auf die Beratung und Betreuung von Gewaltopfern.

Leider gibt es neben der Geldnot auch strukturelle Defizite, welche wirksamen Gewaltschutz deutlich er-
schweren. Was sich immer wieder als sehr problematisch zeigt, ist die Bewusstseinslage seitens der Polizeibe-
amtInnen. So kommen immer wieder Fälle an die Öffentlichkeit, in denen Frauen bei der Anzeige einer Gewalt-
tat nicht ernst genommen wurden und sogar mit zynischen Bemerkungen bedacht und bedroht wurden. Nach 
Auskunft verschiedener Fraueneinrichtungen sind dies keine Einzelfälle, sondern ist es immer wieder, trotz Be-
gleitung, schwierig zu erreichen, dass PolizeibeamtInnen Anzeigen von Frauen wegen Gewalt ordnungsgemäß 
aufnehmen. Insbesondere im ländlichen Raum wird bei Gewalt gegen Frauen seitens der Polizei immer noch 
wesentlich öfter versucht, die Gewalt mit einer Streitschlichtung zu beenden statt mit einer Wegweisung des 
Täters. In den Fällen von Gewalt, in denen Österreich vom UN-Frauenrechtskomitee verurteilt wurde, hat sich 

11. Frauen und Gewalt 11.  Frauen und Gewalt



72 7372 73

gezeigt, dass die Kommunikation zwischen Polizei und Justiz lückenhaft sein kann und mitunter auch Mord-
drohungen nicht immer an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet werden. Die Grünen haben ein umfangreiches 
Maßnahmenpaket entwickelt, wie durch bessere gesetzliche Regelungen und einen verbesserten Vollzug, 
insbesondere mehr Sensibilität bei Polizei und Justiz, der Schutz vor Gewalt in Österreich deutlich ausgebaut 
werden könnte. Zu diesen Maßnahmen zählen vor allem:

	Ein strengeres Betretungsverbot und eine Ausweitung der Einstweiligen Verfügung von drei auf sechs 	
	 Monate
	Verbesserungen in der Polizeiausbildung, um ordnungsgemäße und mit der entsprechenden Sensibilität 	
	 durchgeführte Amtshandlungen der Exekutive bei allen Fällen von Gewalt sicherzustellen 
	Pflichtfach Gewaltschutz für die Justiz
	„Sondereinsatzkommando“ häusliche Gewalt
	Unterhaltssicherung für weibliche Gewaltopfer
	 Einstweilige Verfügung für Unterhalt und Obsorge für einen entsprechenden Zeitraum im Falle einer 	
	 Wegweisung, wenn die Frau das beantragt. Schaffung einer speziellen Funkstreifenzuständigkeit für Fälle 	
	 von häuslicher Gewalt.
	Heißer Draht“ zwischen Polizei und Justiz
	 Verbesserung der Kooperation und Kommunikation zwischen Exekutive und Justiz um einen lückenlosen 	
	 Schutz der Opfer von häuslicher Gewalt zu gewährleisten. Bei der Polizei angezeigte Morddrohungen  
	 müssen an die Staatsanwaltschaft weiterberichtet werden.
	Rechtzeitige Vorwarnung der Opfer bei Enthaftung des Gewalttäters
	Rasche und vollständige Umsetzung der Entscheidungen des CEDAW Komitees 
	„Anti-Gewalt-Training“ und Täterarbeit
	Sonderstaatsanwalt für häusliche Gewalt
	 Schaffung einer speziellen Zuständigkeit bei der Staatsanwaltschaft für „häusliche Gewalt“ und  
	 entsprechende gerichtliche Verankerung
	„Frauen für Frauen“ in der Polizei
	 Der ausschließliche Einsatz von weiblichen und geschulten Dolmetscherinnen für Opfer von Männergewalt 	
	 mit nicht deutscher Muttersprache im Bereich Polizei und Justiz.

Notwendig sind daher
	eine ausreichende Dotierung und mehrjährige finanzielle Absicherung von Frauenhäusern, Frauen-	
	 beratungsstellen und Opferschutzeinrichtungen 
	eine gesetzliche Verankerung aller Gewaltschutzeinrichtungen 
	gesetzliche Verbesserungen beim Schutz von Gewaltopfern
	Verbesserung der gesetzlichen Bestimmungen zum Gewaltschutz
	Sensibilisierung von Polizei und Justiz und Einrichtung von Sonderinstanzen für einen wirkungsvolleren 	
	 Vollzug des Gewaltschutzgesetzes
	die Erstellung einer repräsentativen Studie zur Zahl der gewaltbetroffenen Frauen in Österreich sowie 	
	 eines Nationalen Aktionsplanes zur Bekämpfung von Gewalt
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12. Gesundheit 

„Mutter will nicht mehr“ 
Liselotte Zechner

 Sie gehe oft und dann lange und schnell, so dass sie richtig ins Schwitzen kommt. „Das gibt mir wieder Kraft.“ 
Mit dem Schweiß perlen dann auch die Last der ständigen Vorwürfe und die Nörgelei ihrer Mutter von ihr ab. 
„Ich muss ja auch für mich etwas Gutes tun“, erklärt die 60-Jährige, wie sie sich trotz der ständigen Schikanen 
ihrer pflegebedürftigen Mutter ihre Herzlichkeit bewahren kann. Ohne jedes Selbstmitleid schildert sie die 
bedrückende Entwicklung, die ihre Mutter in den letzten Jahren durchgemacht hat.
Nichts hatte Lieselotte Zechner auf den Wandel ihrer Mutter vorbereitet. „Ich will nicht mehr essen und am 
liebsten nur noch liegen“, erklärte die damals 86-Jährige vor drei Jahren. Für die Tochter ein Schock. „Bis zu 
diesem Tag war sie so aktiv, gewohnt, alle in ihrer Umgebung zu kommandieren. Als Wirtin war es für sie lange 
normal, das Regime zu führen und mein Vater hatte ihr immer jeden Wunsch von den Augen abgelesen“, um-
reißt sie die Persönlichkeit ihrer Mutter.
Die Hoffnung, dass es sich um eine vorübergehende Erkrankung der alten Frau handelte, wurde enttäuscht. 
Der Rückzug hielt an. Sie nahm zwanzig Kilo ab. Die Verantwortung für ihr Leben gab sie an ihre Tochter ab, 
die mit ihrem Mann und den beiden großen Kindern im selben Doppelhaus lebt. „Sie klammert sich völlig an 
mich. Ich kann nicht ausgehen, ohne eine Betreuung zu organisieren. Früher hatte ich meine beiden Kinder 
zu versorgen, jetzt sie. Ja, sie ist wie mein drittes Kind“, sagt sie. Ein schwieriges Kind, eines, dem man es nie 
recht machen kann. Das immer misstrauischer wird. „Sie hat begonnen, ihr Geld vor uns zu verstecken, genau, 
wie mein Vater in seinen letzten Jahren. Damals hat sie noch den Kopf geschüttelt über diese Marotte, jetzt ist 
sie selber so.“
Morgens und abends kommen Altenhelferinnen von der Caritas. Sie waschen die fast Bettlägrige, helfen ihr 
beim An- und Ausziehen. Denn das Alter hat sich schmerzhaft in ihren Knien festgesetzt.
„Dabei könnte ich ihr nicht helfen“, sagt die Tochter. Nach einer schweren Wirbelsäulenerkrankung musste sie 
vor fünf Jahren in Frühpension gehen. Langes Sitzen oder Stehen peinigt sie. Nur Gehen, das könne sie endlos 
lange. Kommenden Sommer will sie 320 Kilometer auf dem St. Jakob-Pilgerweg bewältigen. Ihre Mutter rea-
gierte darauf mit: „Das werde ich nicht erleben“. Sie misst dabei mit zweierlei Maß: „Zu meiner Schwester, die 
nicht hier wohnt und nur einmal in der Woche kommt, ist sie ganz anders: ‚Gönn dir was. Fahr nur weg, du hast 
es dir verdient‘“, heißt es dann. Für sie bleiben Befehle und Anschuldigungen, Unterstellungen.
Das nagt am Selbstbewusstsein. Manchmal helfen selbst die langen Spaziergänge nicht; und auch die Unter-
stützung durch ihren Mann oder die Gespräche mit ihren Kindern können die Selbstzweifel nicht ganz auflö-
sen. Genau da bekommt sie Hilfe von den Altenbetreuerinnen. Sie helfen ihr, die Perspektive zurechtzurücken 
und sich selbst keine Vorwürfe zu machen. 
Stärke holt sich Liselotte Zechner auch noch auf ganz andere Art: Zwei Mal in der Woche lernt sie mit Kindern 
und Jugendlichen, die beim Start ins Leben durch schwierige Familienverhältnisse stark benachteiligt sind. Es 
macht ihr Freude, wieder Lehrerin zu sein.

Annelies Pichler
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12.1. Schwangerschaftsabbrüche - Verhütung hat Vorrang

Der Schlüssel zur Vermeidung ungewollter Schwangerschaften liegt beim richtigen Einsatz von Verhütungs-
mitteln. Das beginnt mit einer offeneren Sexualerziehung in den Schulen, mehr Sexualberatungsstellen für 
Jugendliche und der Forderung nach Gratis-Verhütungsmittel. Im Unterschied zu vielen anderen Ländern gibt 
es Kontrazeptiva in Österreich nicht auf Krankenschein oder zumindest für bestimmte Gruppen gratis. Zum Teil 
ist der Zugang wie zum Beispiel im Falle der „Pille danach“ durch die Rezeptpflicht eingeschränkt.

Kommt es zu einer ungewollten Schwangerschaft, so soll die schwangere Frau selbst ihre Entscheidung auf 
Basis umfassender Information treffen. Schwangeren Frauen müssen beide Möglichkeiten (das Kind zu be-
kommen oder ein Schwangerschaftsabbruch) ungehindert offen stehen: 

Das setzt einerseits voraus, dass entsprechende Unterstützungen (z.B. finanzieller Art) und geeignete soziale 
Rahmenbedingungen (Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen, Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von 
Beruf und Familienpflichten) für die Mütter resp. Eltern geboten werden, wenn sich die Frauen für das Kind 
entscheiden. Andererseits sollen die Frauen die Möglichkeit vorfinden, in örtlicher Nähe zu ihrer Wohngegend 
und in professioneller Weise gratis einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen.

Auch 35 Jahre nach dem Beschluss der Fristenlösung (§ 97 StGB - innerhalb der ersten drei Monate wird der 
Schwangerschaftsabbruch straffrei gestellt) müssen Frauen aus den Bundesländern im Westen Österreichs 
oft noch eine weite Reise auf sich nehmen, wenn sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden 
haben. In vier Bundesländern (Vorarlberg, Tirol, Kärnten und dem Burgenland) sind bis heute noch keine 
Abtreibungen innerhalb des Bundeslandes möglich. In den meisten anderen Bundesländern, mit Ausnahme 
von Wien, wird der Schwangerschaftsabbruch nur an ganz wenigen Standorten durchgeführt. Obwohl eine 
Abtreibung ein sehr häufiger chirurgischer Eingriff ist, gibt es keine Qualitätsstandards, keine Richtlinien und 
kaum Spitäler, in denen er durchgeführt wird. In der Ausbildung der ÄrztInnen kommt dieser Eingriff über-
haupt nicht vor.

Die Möglichkeit, eine Abtreibung an jeder Landeskrankenanstalt auf Krankenschein durchzuführen, würde 
auch die Beratungssituation in solchen Fällen gravierend verändern. Ein/e Mediziner/in, der/die kein kommerzi-
elles Interesse an der Durchführung des Abbruchs hat, kann sich sicherlich mehr Zeit nehmen für die Probleme 
der Frau und für eine umfassende Beratung über alle möglichen Alternativen. Bei Problemen kann auch rasch 
Fachpersonal, hinzugezogen werden wie PsychologInnen und SozialarbeiterInnen. 
Wie eine Studie zum Thema Kosten für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch in Europa zeigt, sind Öster-
reich und Zypern die zwei Länder mit den höchsten Kosten pro Abbruch in Europa (> 300 €). Während es in 
Westeuropa einen etablierten Standard gibt, die Kosten für Verhütung und Abbruch zu übernehmen, müssen 
Frauen in Osteuropa und Österreich alles selbst bezahlen. Übrigens ist Frankreich hier ein interessantes Beispiel. 
Obwohl die Kosten für Schwangerschaftsverhütung und Abbruch für die meisten Frauen ganz oder zumindest 
teilweise von der Krankenkassa übernommen werden, hat das Land eine der höchsten Geburtenraten in Europa. 

Eine Kriminalisierung von Frauen, die abtreiben lassen, trägt nichts zur Verringerung von Schwangerschaftsab-
brüchen bei. Es ist daher zielführender, verstärkt auf Maßnahmen zur Aufklärung und Hilfestellung, sowie auf 
einen kostenlosen und niederschwelligen Zugang zu Verhütungsmitteln, zu setzen. 

12.2. Die „Pille danach“

Der Wegfall der ärztlichen Verschreibungspflicht bei der „Pille danach“, einem hormonellen Notfallverhü-
tungsmittel, wäre für viele Frauen nach einem ungeschützten Geschlechtsverkehr (Kondom ist gerissen, die 
Einnahme der Antibabypille wurde vergessen ...) eine entscheidende Erleichterung. Sowohl die WHO als auch 
der Oberste Sanitätsrat haben sich bereits für die Freigabe dieses Verhütungsmittels ausgesprochen, das 
längstens innerhalb von 72 Stunden, am besten jedoch innerhalb von 24 Stunden nach dem Geschlechtsver-
kehr eingenommen werden muss, um eine Befruchtung der Eizelle zu verhindern. Je früher sie eingenommen 
wird, desto sicherer ist ihre Wirkung. Gerade an Wochenenden kann die Suche nach ÄrztInnen, die dieses 
Notfallverhütungsmittel verschreiben, zum Wettlauf mit der Zeit werden. In besonderen Notfällen ist dieses  

Verhütungsmittel auch ohne Vorliegen eines Rezeptes von der Apotheke abzugeben, allerdings liegt es im Er-
messen der ApothekerInnen, ob sie sich vom Vorliegen einer Notfallsituation überzeugen lassen. Die Erfolgs-
quote der „Pille danach“ hängt stark vom Zeitpunkt der Einnahme ab. Innerhalb der ersten zwölf Stunden nach 
dem Geschlechtsverkehr ist sie in 97 Prozent der Fälle wirksam, nach 72 Stunden nur noch bei 70 Prozent.

Die „Pille danach“ ist nur ein Notfallverhütungsmittel, das keinen Ersatz für andere Verhütungsmittel dar-
stellt. Mit einer durchschnittlichen Sicherheit von ca. 93 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit einer ungewollten 
Schwangerschaft trotz „Pille danach“ deutlich höher als bei anderen Verhütungsmitteln,  wie etwa der Antiba-
bypille, mit Kondomen oder Spiralen, die oft eine über 99prozentige Sicherheit bieten können. Eine bereits ein-
getretene Schwangerschaft wird durch die „Pille danach“, die lediglich den Eisprung verhindert oder verzögert, 
nicht abgebrochen. Auch eine schädigende Wirkung auf den Embryo ist auszuschließen.

In einigen Ländern (z.B. Großbritannien) wird die „Pille danach“ auch in Schulen abgegeben, um so den 
Mädchen eine sofortige Einnahme nach einem allfälligen unzureichend geschützten Geschlechtsverkehr zu 
ermöglichen. Man will dadurch den Teenagerschwangerschaften entgegenwirken. In Frankreich ist durch die 
rezeptfreie Abgabe der „Pille danach“ die Zahl der Abtreibungen deutlich zurückgegangen. 

Notwendig sind daher
 die kostengünstige Verhütungsmittel auf Krankenschein
 die rezeptfreie Abgabe der „Pille danach“
 Abtreibung auf Krankenschein und Zugang zu Abtreibungseinrichtungen  in allen Bundesländern

12.3. Schutzzonen

Die durch die Fristenregelung gewonnene Freiheit von Frauen, sich für oder gegen einen Schwangerschafts-
abbruch zu entscheiden, wird durch organisierte, militante AbtreibungsgegnerInnen, die die Durchführung der 
legalen Schwangerschaftsabbrüche zu verhindern suchen, immer wieder eingeschränkt.

Vor Abtreibungskliniken kommt es ständig zur Belästigung von Frauen, die diese Kliniken betreten möch-
ten. Religiöse FanatikerInnen und militante AbtreibungsgegnerInnen, im Regelfall international organisiert, 
verstellen Frauen, die eine Klinik betreten möchten, den Weg, belästigen sie verbal und üben psychischen 
Druck auf sie aus. Gerade für Frauen, die sich ohnedies schon in einer schwierigen Situation befinden, ist dies 
ein unzumutbarer Zustand. Die Privatsphäre und die körperliche Integrität der betroffenen Frauen muss unter 
allen Umständen geschützt werden. Unzumutbar sind diese Belästigungen auch für die MitarbeiterInnen der 
Kliniken, deren täglicher Arbeitsweg sie durch die Anfeindungen der  militanten AbtreibungsgegnerInnen 
führt. Durch Schutzzonen vor Kliniken und Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, 
könnten diese gravierenden Belästigungen unterbunden werden. 

Es reicht nicht, es den Ländern und Gemeinden zu überlassen, ob sie sich um die Einrichtung von Schutzzonen 
rund um Abtreibungskliniken kümmern oder eben nicht. Alle Frauen, egal in welchem Bundesland sie leben, 
müssen das gleiche Recht auf Schutz haben. Es geht hier nicht nur um einzelne lokale Störaktionen, sondern 
um gut organisierte Aktionen international vernetzter AktivistInnen, die sich gegen zivile Rechte und gegen die 
Grundrechtssphäre der Betroffenen richten. Bislang bleibt der Schutz der Frauen mangels gesetzlicher oder 
polizeilicher Aktivitäten im wesentlichen den einzelnen Abtreibungseinrichtungen überlassen. 

Manche Abtreibungskliniken engagieren privates Wachpersonal, das den Frauen und MitarbeiterInnen einen 
möglichst unbehelligten Zutritt ermöglichen soll. Um die Frauen vor dem Gynmed-Ambulatorium in Wien vor 
den aggressiven Übergriffen auf dem Weg zur Klinik zu schützen, hat Gynmed Helfer engagiert, die die Abtrei-
bungsgegnerInnen ablenken sollen. Denn immer wieder stellen sich die „stillen BeterInnen“ den Frauen in den 
Weg, reden auf sie ein, beleidigen sie und drücken ihnen so genannte Aufklärungsbroschüren und Plastikmo-
delle von Föten in die Hand. Auch das medizinische Personal und MitarbeiterInnen der Gynmed Klinik werden 
beleidigt, bedroht, beschimpft und am Zugang zu ihrem Arbeitsplatz gehindert.
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In Frankreich gibt es ein Gesetz zum Schutz von Frauen, die auf dem Weg zu einem Schwangerschaftsabbruch 
oder einer notwendigen Voruntersuchungen sind. Die Belästigung von Frauen ist in Frankreich verboten und 
unter Strafe gestellt. Durch diese gesetzliche Regelung hat die Belästigung von Frauen vor Abtreibungs
kliniken in Frankreich aufgehört.

Notwendig sind daher
	 eine bundesweite Regelung zu Schutzzonen vor Abtreibungskliniken und Einrichtungen, die  
	 Abtreibungen durchführen.
	 ein gesetzliches Verbot, Frauen durch psychischen Druck oder andere Zwangsmaßnahmen von einer 	
	 Abtreibung abbringen zu wollen; Schutzbestimmungen für Frauen auf dem Weg zu einem Schwanger-	
	 schaftsabbruch

12.4. Human Papilloma Viren (HPV) – Impfung

Der intensiven Propagierung einer neu entwickelten Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs stehen in jüngster 
Zeit kontroversielle Debatten über mögliche schädliche Folgen der Impfung und ihre Sinnhaftigkeit gegenüber.
 
Als Auslöser für Gebärmutterhalskrebs gelten HPV-Viren, die weit verbreitet sind und durch sexuelle Aktivität 
übertragen werden. HPV-Viren lösen allerdings nicht zwangsläufig Gebärmutterhalskrebs aus. Die Selbsthei-
lungstendenz – besonders bei Frauen unter 35 Jahren – ist auffällig hoch. Von 60 infizierten Frauen haben 59 
die Infektion nach einem Jahr besiegt. Die nun verfügbare Impfung wirkt auf zwei der auftretenden Typen von 
HPV-Viren, nicht jedoch auf andere Typen. 
 
Kritisiert wird am Impfstoff, dass die Folgen der Impfung noch nicht ausreichend erforscht sind. Es liegen keine 
vollständigen, publizierten Studien zum klinischen Nutzen vor, wie sie üblicherweise bei der Zulassung von 
medizinischen Wirkstoffen verlangt werden. Die Impfung wird zwar für Kinder empfohlen, wurde aber nicht 
an Kindern, sondern an Testpersonen zwischen 16 und 25 getestet. Langzeitstudien zur HPV-Impfung fehlen 
überhaupt. Ein ähnlicher, ebenfalls mit einer gentechnisch hergestellten Komponente ausgestatteter Impfstoff 
musste wieder aus dem Verkehr gezogen werden, nachdem mehrere Todesfälle von Kindern nach Impfungen 
bekannt geworden waren. Auch der nun verfügbare Impfstoff kam durch ungeklärte Todesfälle nach Imp-
fungen ins Gerede. 
 
Zu den offenen medizinischen Fragen kommen die Kosten der Impfung. Laut einer Studie des Ludwig Boltz-
mann Institut für Health Technology Assessment  (Dezember 2007) kostet die Impfung (inklusive einer Auffri-
schung und nach derzeitigem Einkaufspreis) pro Jahr zwischen 12 – 17 Millionen Euro, wenn nur die Mädchen 
geimpft werden, und etwa 25 – 34 Millionen Euro, wenn auch die Buben geimpft werden. 
 
Fatal wäre es zu glauben, dass eine Vorsorguntersuchung nicht mehr notwendig ist, wenn frau eine HPV-Imp-
fung hat.  Der Impfstoff schützt nur zu 70 Prozent, eine Vorsorgeuntersuchung ist also in jedem Fall weiterhin 
notwendig.  Beim derzeitigen Wissenstand, insbesondere den fehlenden Langzeitstudien, und angesichts der 
hohen Kosten, kann die HPV-Impfung derzeit nicht guten Gewissens und uneingeschränkt empfohlen werden.

12.5. Geburten nach dem Terminplaner?

Immer weniger Frauen erleben eine normale Geburt, jedes vierte Kind wird in Österreich bereits per Kaiser-
schnitt geholt. Die WHO empfiehlt eine Kaiserschnittrate von nicht weniger als 5 Prozent und nicht mehr als  
15 Prozent aller Geburten. In Österreich liegt die Rate für Sectios mittlerweile bei 27 Prozent und somit deutlich 
zu hoch. Das bedeutet, dass hierzulande viele Geburten per Kaiserschnitt erfolgen, ohne dass es dafür eine 
medizinische Notwendigkeit geben würde.

Der Trend zur Geburt per Kaiserschnitt setzt sich ungebremst fort. Im Jahr 1995 lag die Sectio-Rate noch bei 
12,4 Prozent, innerhalb von zwölf Jahren hat sich diese Rate mehr als verdoppelt. Die meisten Babys per Kai-
serschnitt gibt es laut Statistik Austria mit über 30 Prozent in der Steiermark und im Burgenland. Die geringste 
Kaiserschnitthäufigkeit findet man in Salzburg. 

International gibt es einen starken Trend zum Kaiserschnitt. Vor allem in der westlichen Welt sind Sectio-Raten 
von 20 bis 30 Prozent keine Seltenheit. Wenn der Trend zum Kaiserschnitt weiter ansteigt, dann könnte in 
Österreich bald jede zweite Geburt auf diese Weise erfolgen.
In einer Studie des Verbrauchermagazins „der Konsument“ wurde festgestellt, dass es in Privatkliniken und 
in Universitätskliniken deutlich mehr Sectios gibt. Die große Häufigkeit an Kaiserschnitten an den Universi-
tätskliniken lässt sich dadurch erklären, dass jene Frauen, bei denen mögliche Komplikationen bereits vorweg 
absehbar sind, auch eher in hochspezialisierte Spitäler zum Entbinden gehen. 

Die Ursachen für das Ansteigen der Geburten per Kaiserschnitt sind vielschichtig:
Es gibt mehr Risikogeburten aufgrund eines höheren Alters der Frauen bei der ersten Geburt und es gibt eine 
steigende Zahl an Mehrlingsgeburten aufgrund hormoneller Behandlungen. Gerade bei Geburten, die mit 
Komplikationen verbunden sein könnten, bevorzugen es die ÄrztInnen, den für sie rechtlich sichereren Weg 
einer Sektio zu beschreiten. Die GynäkologInnen haben Angst vor Klagen, die Komplikationen bei einer Spon-
tangeburt nach sich ziehen könnten. Für die MedizinerInnen, insbesondere für FrauenärztInnen mit Praxis, ist 
ein Kaiserschnitt nicht nur weniger riskant, sondern auch von der Arbeitszeit her besser planbar. Gerade an 
personell unterbesetzten Wochenenden oder an Feiertagen ist eine Sectio für den organisatorischen Ablauf in 
einem Krankenhaus natürlich angenehmer. 

Ein weiterer Grund dürfte die unzureichende Beratung schwangerer Frauen in Bezug auf einen Kaiserschnitt 
darstellen. Manchen Frauen sind die Konsequenzen dieser Operation vorher nicht voll bewusst. Denn die 
Schmerzen danach sind oft stärker als erwartet und können länger andauern als erwartet. Dann wird für eini-
ge Zeit selbst Husten, Niesen und Lachen zum Problem. Hier besteht also Handlungsbedarf in der Aufklärung 
über die Folgen eines (Wunsch-) Kaiserschnitts. Prävention durch Hebammen wird von den Krankenkassen 
kaum übernommen. 

Auch Kaiserschnitte sind nicht komplikationslos
Kaiserschnitte ziehen häufiger Komplikationen nach sich als normale Geburten. Das zeigte sich bei einer Un-
tersuchung mit 250.000 Geburtsverläufen im US-Bundesstaat Massachusetts zwischen 1998 und 2003, wie die 
„Apotheken Umschau“ schreibt. Nach Kaiserschnitten ohne medizinische Notwendigkeit mussten etwa 20 von 
1.000 Frauen zur Nachbehandlung wieder aufgenommen werden. Nach normalen Geburten war dies dagegen 
nur in 7,5 von 1.000 Fällen der Fall. Die häufigsten Komplikationen waren Infektionen und Wundheilungsstö-
rungen, wie es in dem Bericht heißt.

12.6. Frauen und Berufskrankheiten

Was sind anerkannte Berufskrankheiten?
Als Berufskrankheit geltend ausschließlich die in Anlage1 zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz be-
zeichneten Krankheiten, wenn sie durch die Berufsausübung in bestimmten Unternehmen verursacht wurden. 
Derzeit sind dort 53 Berufskrankheiten verzeichnet. Eine Krankheit, die nicht in dieser Anlage1 enthalten ist, 
kann im Einzelfall ausnahmsweise als Berufskrankheit gelten, wenn der Unfallversicherungsträger auf Grund 
gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse feststellen kann, dass diese Krankheit ausschließlich oder überwie-
gend durch die Verwendung schädigender Stoffe oder Strahlen bei der ausgeübten Beschäftigung entstanden 
ist und das Gesundheitsministerium dieser Feststellung zustimmt. Für die Zuerkennung von Ansprüchen wie 
Geldleistungen bei körperlicher Schädigung, der Zuerkennung einer Versehrtenrente oder bei der Übernahme 
für die Kosten einer Rehabilitation hat die Anerkennung einer Krankheit als Berufskrankheit große Relevanz.

Unter den anerkannten Berufskrankheiten finden sich Beispiele, die deutlich auf männerdominierte Branchen 
zugeschnitten sind: So ist ein Wirbelsäulenschaden nur dann als Berufskrankheit anzuerkennen, wenn er 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Sekiorate 14,6 16,4 17,2 18,9 20,6 22,1 23,6 24,4 25,8 27,1
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durch Vibrationen von hoher Frequenz, wie sie beispielsweise durch Pressluftwerkzeuge auftreten, hervor-
gerufen wird. Für Meniskusschäden wiederum wird explizit der Beruf der Bergleute angeführt. Chronische 
Erkrankungen der Schleimbeutel der Knie- oder Ellenbogengelenke werden dann als Berufskrankheit erkannt, 
wenn sie durch ständigen Druck oder ständige Erschütterung hervorgerufen wurden. Es ist daher auch wenig 
verwunderlich, dass diese Berufskrankheiten fast ausschließlich bei Männern anerkannt werden, nicht aber 
bei Frauen, deren Wirbelsäulenschäden zum Beispiel auf das Heben von PatientInnen in Gesundheitsberufen 
zurückzuführen ist. Frauen sind bei der Definition von anerkannten Berufskrankheiten eindeutig benachteiligt.

Berufliche Gesundheitsrisiken für Frauen werden in ganz Europa unterschätzt:
Europaweit werden die arbeitsbedingten Risiken für die Gesundheit von Frauen sowohl in der Forschung als 
auch in der Prävention zu wenig wahrgenommen, häufig unterschätzt und im Vergleich zu jenen der Männer 
vernachlässigt. Auch gesetzlich sind sie schlechter gestellt. Die europäische Richtlinie im Bereich Sicherheit 
und Gesundheitsschutz regelt zwar wichtige Bereiche der Berufskrankheiten, gilt aber explizit für die vorwie-
gend weiblichen Hausangestellten nicht. Frauen sind auch in Entscheidungsfindungsprozessen im Bereich 
Sicherheit und Gesundheit auf allen Ebenen unterrepräsentiert. (Europäische Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, Factsheet 42)

Der Frauenanteil bei den anerkannten Berufskrankheiten geht stark zurück:

In den 1990iger Jahren betrug der Frauenanteil bei den anerkannten Berufskrankheiten noch rund 30 Prozent, 
so liegt dieser Anteil im Jahr 2007 nur mehr bei 14 Prozent. (Quelle: Tätigkeitsberichte der Arbeitsinspektion)

Sind Frauen generell gesünder?
Frauen sind nicht generell gesünder, denn die Anzahl der Krankenstandsfälle ist bei den Frauen nahezu 
identisch mit jenen der Männer, ihre Krankenstandstage sogar etwas höher (Quelle: Frauengesundheitsbericht 
2005). In einer von der der Statistik Austria durchgeführten Befragung im Rahmen der Mikrozensus-Arbeits-
kräfteerhebung gaben 13,7 Prozent der Männer und 12,8 Prozent der Frauen an, zumindest eine arbeitsbezo-
gene gesundheitliche Beschwerde zu haben. 

Gehörschäden – die häufigste Berufskrankheit
Die Zunahme der anerkannten Berufskrankheiten in Österreich im Jahr 2007 ist vor allem auf einen Anstieg 
bei den Gehörschäden durch Lärmeinwirkungen zurückzuführen. Es entfallen mit Abstand die meisten, 
nämlich 62 Prozent aller Berufskrankheiten, auf durch Lärm verursachte Schwerhörigkeit. Der Frauenanteil 
unter jenen ArbeitnehmerInnen, bei denen die Schwerhörigkeit als Berufskrankheit anerkannt wurde, beträgt 
lediglich zwei Prozent. Die Anzahl der anerkannten Berufskrankheiten steigt mit der Zahl der Beschäftigen, die 
auf Folgen der Einwirkung von Lärm untersucht wurden. Im Jahr 2007 wurden 13.675 Männer, jedoch nur 1.248 
Frauen im Rahmen von Eignungsuntersuchungen für eine bestimmte Tätigkeit auf die Einwirkung von Lärm hin 
untersucht, das entspricht einem Frauenanteil von lediglich acht Prozent. Aus einer EU-weiten Befragung geht 
hervor, dass vier Prozent aller Männer und ein Prozent aller Frauen arbeitsbedingte Gehörschäden als schwer-
wiegendste Gesundheitsbeschwerde am Arbeitsplatz genannt haben. 
(Quelle: Geschlechterspezifische Aspekte der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit, Europä-
ische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, 2006) 

Höllenlärm im Kindergarten
Laut einer dänischen Studie des KindergartenlehrerInnen-Verbands erreicht der tägliche Lärmpegel im Kin-
dergarten 80 bis 85 dB (A). Ein anhaltendes Geräuschniveau von 85 dB schädigt nachweislich das Gehör. An 
anderen Arbeitsplätzen, etwa in der Industrie, ist bei Tätigkeiten unter solchen Lärmbelastungen bereits Hör-
schutz vorgeschrieben. Auf lange Sicht kann das bei den KindergärtnerInnen Hörprobleme auslösen, was sich 
beispielsweise in Hörverlust oder Tinnitus äußert (Geräusche in Kindertagesstätten - praktische/technische 
Lösungen zur Verringerung des Geräuschpegels in Kindertagesstätten. Dänisches Sozialministerium, 2001). 
Eine deutsche Studie (von den Bosenberg Kliniken zusammen mit dem Gesundheitsamt Neunkirchen/Saar) 
über Lärmprävention und Lärmbelastung innerhalb einer Stadt untermauert diese Einschätzung. Im Rahmen 
der Studie wurde eine Lärmpegelmessung in Kindergärten vorgenommen, die zu Tage brachte, dass etwa beim 
Zusammenpacken von Spielzeugkisten der Lärmpegel bei 95 Dezibel lag.

Hoher Geräuschpegel im Gastgewerbe
Neun Restaurants, mehrere Kneipen und Weinbars in London wurden von MitarbeiterInnen des Magazins 
New Scientist untersucht. In keinem der Restaurants wurde Musik gespielt und dennoch betrug der Lärmpe-
gel in vier der Restaurants 88 Dezibel oder mehr. In einem der Restaurants lag der Spitzenwert sogar bei 97 
dB. Das Magazin schrieb: „Komischerweise ist das genau derselbe Lärmpegel, der in einem Schweinestall zur 
Fütterungszeit herrscht, wie aus den offiziellen Lärmrichtlinien für Arbeitsplätze hervorgeht“. (Magazin New 
Scientist)

Erkrankungen des Bewegungs- und Stützapparats
In jenen Ländern, in denen arbeitsbedingte Erkrankungen des Muskel-Skelett-Apparats als Berufskrank-
heit anerkannt sind, liegt ihr Anteil bereits bei 45 Prozent der Berufskrankheiten. Frauen sind dänischen und 
schwedischen Studien zufolge davon überproportional betroffen. Eine Erhebung der deutschen Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unter 20.000 Erwerbstätigen in Deutschland hat ergeben, dass sich 
gerade die von Frauen dominierten Pflegeberufe nicht nur durch psychische, sondern auch durch besondere 
körperliche Belastungen auszeichnen. 93,8 Prozent der Beschäftigten verrichten ihre Arbeit im Stehen; für 
zwei von drei Pflegenden gehört das Heben schwerer Lasten zum Berufsalltag. Damit übertreffen die Pflege-
rInnen sogar ihre Kollegen im Baugewerbe, von denen nur etwa jeder Zweite häufig schwer heben muss. 

Die genannten Beispiele belegen eindeutig, unter welchen körperlichen Belastungen viele weiblich dominierte 
Berufsgruppen leiden, ohne dass ihre Gesundheitsschäden als Berufskrankheiten anerkannt würden. Eine 
Überarbeitung der Liste anerkannter Berufskrankheiten ist dringend geboten. Die einseitige Betrachtungswei-
se nur weniger (meist industrieller) Tätigkeiten als gesundheitsbelastend und die Orientierung an männerdo-
minierten Branchen sind überholt und frauendiskriminierend.

Psychische Belastungen und Burn out nehmen zu
Laut AKNÖ sind die Krankenstandstage aufgrund psychischer Erkrankungen um 60 Prozent gestiegen. Frauen 
sind von psychischen Krankheiten besonders stark betroffen. Bei rund 35 Prozent der Frauen (und 23 Prozent 
der Männer) führen psychische Erkrankungen zur Arbeitsunfähigkeit. Mobbing und Burnout können zum Ende 
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einer Berufslaufbahn führen. Die Überforderung durch Zeit- und Verantwortungsdruck sowie die familiäre 
Doppelbelastung ist für Frauen besonders stark. Frauen arbeiten oft direkt mit Menschen und im Sozialbe-
reich, in dem der Wiederspruch zwischen dem vorgegebenen Zeitschema und der tatsächlich benötigten Ar-
beitszeit oft groß sein kann. Gleichzeitig erleben Frauen, die deutlich seltener als Männer in einer Leitungspo-
sition wiederfinden, einen geringen Veränderungs- und Handlungsspielraum im Berufsalltag. Auch das Fehlen 
von Anerkennung, Bestätigung und von Aufstiegsmöglichkeiten führt zu einem „Ausbrennen“.

Notwendig sind daher
	 die Anerkennung weiterer Berufskrankheiten,  Aufnahme von Erkrankungen des Bewegungs- und 	
	 Stützapparats
	 genderspezifische Forschung zu Berufskrankheiten
	 mehr arbeitsmedizinische Kontrollen und Untersuchungen auch in klassischen „Frauenbranchen“
	 mehr betriebliche Gesundheitsförderung, insbesondere auch zur Prävention psychischer Erkrankungen 	
	 und von Burn out

13. Rechte für Sexarbeiterinnen 
In Österreich sind laut Schätzungen rund 5.000 – 7.000 Frauen in der Sexarbeit tätig. Um legal in der Prostitu-
tion zu arbeiten, brauchen die Frauen (und Männer) einen Meldezettel mit Wohnort in Österreich, sie müssen 
der Behörde mitteilen, wo sie arbeiten und dann müssen sie die nach dem Bundesgesetz vorgeschriebenen 
amtsärztlichen Untersuchungen vornehmen lassen. Alle anderen Bestimmungen werden von den neun Bun-
desländern unterschiedlich geregelt.

In der öffentlichen Wahrnehmung wird im Zusammenhang mit Prostitution fast ausschließlich von Opfern und 
Gewalt gesprochen. Das trifft zwar in vielen Fällen von Zwangsprostitution zu, auch sind die Arbeitsbedin-
gungen für Frauen in der Prostitution im Regelfall wenig erfreulich und häufig zumindest gewaltnahe. Dennoch 
gibt es aber genauso freiwillige Sexarbeit. Alle in diesem Gewerbe tätigen Frauen von vorneherein im öffent-
lichen Diskurs zu wehr- und rechtlosen Objekten zu machen, entspricht jedenfalls nicht der Realität. Seit den 
1970er Jahren gibt es Bewegungen von Sexarbeiterinnen, die an die Öffentlichkeit gingen, um für ihre Rechte 
zu kämpfen. Sexarbeiterinnen haben viele Pflichten, aber wenig Rechte. Ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen 
haben sich nicht verbessert, obwohl sie in einer florierenden Branche arbeiten. Die Tabuisierung und Diskrimi-
nierung der Prostitution führt dazu, dass es zu keiner Verbesserung der Arbeitsbedingungen kommt.
 
13.1. Das deutsche Prostitutionsgesetz

In Deutschland gibt es seit 2002 ein Prostitutionsgesetz, das die Situation der Sexarbeiterinnen verbes-
sern sollte. Sexarbeiterinnen haben jetzt im Rahmen ihrer Berufsausübung das Recht auf eine arbeits- und 
sozialrechtliche Absicherung. Sie können ihre Löhne einklagen und sich auch gewerkschaftlich engagieren. 
Migrantinnen ohne legalen Aufenthaltsstatus sind von dieser Möglichkeit einer arbeit- und sozialrechtlichen 
Absicherung ausgeschlossen. Durch die Möglichkeit einer Sperrgebietsverordnungen der Länder und Kom-
munen kann Prostitution jedoch in bestimmten Gebieten verboten werden. 

Anfang 2007 wurde vom deutschen Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein Bericht über die 
Auswirkungen des Prostitutionsgesetzes veröffentlicht. Eine Stärkung der Rechte der SexarbeiterInnen konnte 
nur teilweise erreicht werden, da sich viele Gemeinden und Länder weigerten das Prostitutionsgesetz in ihrer 
Gewerbe- und Gaststättenverordnung umzusetzen.

13.2. Sexarbeit: Sittenwidrig aber steuerpflichtig

In einem OGH-Urteil aus dem Jahr 1989 wurde entschieden, dass SexarbeiterInnen kein Recht haben, den 
Lohn für sexuelle Dienste von einem Freier einzuklagen, weil es sich hier um einen Vertrag handle, der sitten-
widrig wäre. Das bedeutet, dass SexarbeiterInnen in Österreich keinen rechtsgültigen Vertrag abschließen 
können. Sie haben keinen rechtlich durchsetzbaren Anspruch auf ihr Honorar, obwohl die Sexarbeit an sich 
legal ist und die SexarbeiterInnen auch steuerpflichtig sind. Die Kategorisierung der Sexarbeit als eine sitten-
widrige Dienstleistung, verhindert die Anerkennung der Sexarbeit als Arbeit. Durch die derzeitige Regelung 
sind SexarbeiterInnen von einer arbeits- und sozialrechtlichen Absicherung in Form einer unselbständigen 
Beschäftigung ausgeschlossen. Es handelt sich also um eine rechtliche Diskriminierung der SexarbeiterInnen 
anderen Berufsgruppen gegenüber. Durch eine Einschränkung der Weisungsbefugnis der ArbeitgeberInnen 
wie dies im Prostitutionsgesetz in Deutschland der Fall ist, ist es möglich, dass Frauen auch in einem unselb-
ständigen Beschäftigungsverhältnis völlig frei über ihre Sexualkontakte bestimmen können. 

Änderungen sind jedoch auch im Fremdenrechtsgesetz nötig, damit MigrantInnen ebenfalls weiterhin einen 
Zugang zu diesem Arbeitsfeld haben. MigrantInnen können derzeit nur mit einem Aufenthalts-Reisevisum  
(Visum D+C) der Sexarbeit nachgehen. Dieses Visum wird jedoch nur für maximal sechs Monate innerhalb 
eines Jahres erteilt und der Erstantrag sowie die Verlängerung müssen aus dem Ausland gestellt werden. 
Diese Bestimmungen verstärken die Abhängigkeitsverhältnisse der SexarbeiterInnen und führen zu einer 
steigenden Zahl an illegal tätigen Frauen. Ein ungesetzlicher Status bedeutet für die Frauen, dass sie unter 
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ungeschützten Bedingungen arbeiten müssen und auch den Schutz der Polizei nicht in Anspruch nehmen 
können. 

Neu zu regeln wäre außerdem die Verordnung des Gesundheitsministeriums, die wöchentliche, amtsärztliche 
Untersuchungen vorschreibt, denn die Häufigkeit der Zwangsuntersuchungen erscheint nicht mehr zeitge-
mäß. Ein System das weg geht von der Kontrolle hin zu mehr Freiwilligkeit und Selbstbestimmtheit wäre hier 
wünschenswert.

Die gesellschaftliche Stigmatisierung und Marginalisierung von SexarbeiterInnen stellt ein Problem dar, dem 
mit fachlichen Diskussionen, Kampagnen und einer Aufklärung im Rahmen gesetzlicher Veränderungen be-
gegnet werden muss, um die Lebenssituation von SexarbeiterInnen zu verbessern. 

Notwendig sind daher
	 eine Entkoppelung der Prostitution aus den Sitten- bzw. Anstandsnormen und die konsequente  
	 Eingliederung in das Arbeitsrecht, die Gewerbeordnung und das Vertragsrecht.
	 eine Änderung des Strafrechts dahingehend, dass nur die Einschränkung der persönlichen Freiheit 	
	 einer Prostituierten und nicht die Förderung von Prostitution an sich strafbar ist.
	 die rechtliche Gleichbehandlung und Gleichstellung von SexarbeiterInnen mit anderen Erwerbstätigen 	
	 durch die Legalisierung der Sexarbeit als Erwerbstätigkeit
	 eine Veränderung des Fremdenrechts: 
	 Amnestie für die durch das Fremdenrechtspaket 2006 (Abschaffung des „Prostituiertenvisums“)  
	 illegalisierten SexarbeiterInnen und die Schaffung einer Aufenthalts- und Niederlassungsmöglichkeit 	
	 für migrantische SexarbeiterInnen mit einer Gültigkeit auch für die Zeit nach dem Ausstieg aus der 	
	 Prostitution
	 die Aufhebung der Meldepflicht bei der Sicherheitspolizei

14. Rahmenbedingungen
Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die das Leben aller Menschen strukturieren, sind nicht für beide 
Geschlechter die gleichen. Die ungleiche Verteilung von Ressourcen, vor allem aber stereotype Rollenzuwei-
sungen sorgen dafür, dass Frauen mit mehr Vorurteilen zu kämpfen haben, häufiger Einschränkungen ihrer 
persönlichen Freiheit erleben und generell schlechtere Chancen in vielen Bereichen haben – vieles davon ist 
im hier vorgelegten Bericht bereits festgehalten.
Eine zentrale Rahmenbedingung für die Gleichstellung der Geschlechter, nämlich die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sowie das in diesem Zusammenhang von den Grünen entwickelte Karenzmodell, werden hier 
näher dargestellt. 
 
14.1. Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Im Zusammenhang mit der Vereinbarkeitsproblematik gibt es zwei zentrale Ziele: Erstens eine umfassende 
öffentliche und leistbare Kinderbetreuungsstruktur, damit Eltern tatsächlich die freie Wahl haben, wie viel sie 
ihr Kind selbst betreuen wollen und in welchem Ausmaß sie ihr Kind einer Betreuungseinrichtung, in der die 
Kinder soziale Kontakte zu Gleichaltrigen haben und in der Gruppe gefördert werden, anvertrauen wollen. 
Zweiter Punkt ist eine gerechtere Verteilung der Familienarbeit zwischen den Geschlechtern, d.h. die verstär-
kte Einbeziehung der Väter und eine Entlastung der Mütter. Das hätte auch mehr Chancengleichheit zwischen 
den Geschlechtern am Arbeitsmarkt und generell zur Folge.

Eklatanter Mangel an Kinderbetreuung
Trotz einer Verbesserung des Kinderbetreuungsangebotes seit 1995 fehlen in Österreich derzeit rund 80.000 
Betreuungsplätze für Kleinkinder. Vor allem die Betreuungssituation bei den unter 3-Jährigen bedarf massiver 
Verbesserungen. Vom Barcelona-Ziel der EU ist Österreich meilenweit entfernt. Demnach sollen bis 2010 für 
33 Prozent der Unter-Drei-Jährigen Kinderbetreuungsplätze zu Verfügung stehen. Selbst mit der ausverhan-
delten 15a-Vereinbarung der letzten Regierung (Ausbau im Zeitraum 2008-2010) wird das Ziel nicht erreicht 
werden. Ein aktueller EU-Kommissionsbericht zeigt, dass Österreich sich in der Gruppe jener Länder wieder-
findet (z.B. Ungarn, Polen, Tschechien), die den schlechtesten Versorgungsgrad an Kinderbetreuung für unter-
3-Jährige aufweisen. 
 
Aktuell gibt es in Österreich 236.546 Kinder (Statistik Austria) unter 3 Jahren. Lediglich 27.687 unter 3-Jährige 
befinden sich in institutioneller Kinderbetreuung. Diese Zahl entspricht einer Betreuungsquote von 11,7 Pro-
zent.
 
Ein Kinderbetreuungsplatz ist in Österreich keine Selbstverständlichkeit, sondern noch immer ein seltenes 
Privileg. Vor allem an Betreuungsplätzen, die mit Berufstätigkeit vereinbar sind (VIF- mit Vollbeschäftigung 
der Eltern vereinbare Kinderbetreuung), besteht eklatanter Mangel. Wien verschönert hier den Bundesschnitt 
(6,46 Prozent). Burgenland (1,39 Prozent), Steiermark (1,34 Prozent) und OÖ (1,58 Prozent) haben die nied-
rigsten Anteile an Plätzen für unter 3-Jährige, die mit Vollbeschäftigung vereinbar sind.
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Kinder un-
ter 3 Jahre

Kinder un-
ter 3 Jahre 
in Betrg.

Betreu-
ungsquote 
in Prozent

Halbtag Ganztag VIF Krit.

Burgenland 6.749 1.030 15,3% 0,87% 12,99% 1,39%

Kärnten 14.743 1.878 12,7% 0,85% 4,48% 7,41%

NÖ 44.094 3.822 8,7% 0,92% 4,87% 2,88%

OÖ 41.190 2.464 6,0% 0,39% 4,02% 1,58%

Salzburg 15.451 1.521 9,8% 0,67% 4,01% 5,16%

Steiermark 31.334 1.763 5,6% 1,46% 2,81% 1,34%

Tirol 20.777 2.496 12,0% 3,96% 3,69% 4,36%

Voralberg 12.022 1.122 9,3% 5,02% 1,21% 3,09%

Wien 50.186 11.591 23,1% 0,25% 3,51% 19,32%

Österreich 236.546 27.687 11,7% 2.870 9.519 15.298

1,21% 4,02% 6,46%

Kinder un-
ter 3 Jahre

Kinder un-
ter 3 Jahre 
in Betrg.

Betreu-
ungsquote 
in Prozent

Halbtag Ganztag VIF Krit.

Burgenland 7.348 7.086 96,4% 12,14% 78,40% 5,89%

Kärnten 15.097 11.783 78,1% 14,57% 52,65% 10,82%

NÖ 46.961 42.801 91,1% 14,78% 73,88% 2,68%

OÖ 42.432 35.915 84,6% 12,36% 68,01% 4,62%

Salzburg 16.118 13.613 84,5% 13,03% 54,93% 16,50%

Steiermark 32.245 25.703 79,7% 43,96% 33,45% 2,29%

Tirol 21.224 18.112 85,3% 54,97% 23,44% 6,92%

Voralberg 12.210 9.591 78,3% 58,56% 14,75% 5,24%

Wien 48.441 39.910 82,4% 1,95% 14,71% 65,72%

Österreich  242.076  204.514 84,5% 51075 110.806 42.633

21,09% 45,77% 17,61%

Kinder unter 3 Jahren

Quelle: Zahlen Kinder unter 3: Statistik Austria, Wohnbevölkerung 1.9.2007

Restliche Zahlen aus Anfragebeantwortung BM Kdolsky 26.Nov 2008 für Kindergartenjahr 07/08

Quelle: Zahlen Kinder 3-5: Statistik Austria, Wohnbevölkerung 1.9.2007

Restliche Zahlen aus Anfragebeantwortung Kdolsky 26.Nov. 2008 für Kindergartenjahr 07/08

Ein Jahresvergleich der Betreuungsquoten macht deutlich, dass der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen 
viel zu langsam vor sich geht. Für den Ausbau der Kinderbetreuung stellt der Bund in den nächsten Jahren 
(2008-2010) jährlich 15 Mio. Euro zur Verfügung, die Länder haben sich im Rahmen einer 15a-Vereinbarung 
dazu verpflichtet die Beträge jeweils zu verdoppeln. Damit sollen jährlich rund 6.000 neue Betreuungsplätze 
entstehen. Angesichts des bestehenden Mangels ist die Investitionssumme natürlich viel zu gering und das 
Tempo des Ausbaus zu schleppend.

Kinder zwischen 3-5 Jahren

2005/2006 2006/2007 2007/2008

Burgenland 13,31% 14,47% 15,26%

Kärnten 10,07% 10,79% 12,74%

NÖ 6,39% 6,83% 8,67%

OÖ 5,29% 5,46% 5,98%

Salzburg 8,48% 9,04% 9,84%

Steiermark k.A 6,40% 5,63%

Tirol 9,89% 8,76% 12,01%

Voralberg 6,32% 8,02% 9,33%

Wien 22,06% 22,34% 23,09%

Kind in Betrg. 22.743 25.355 27.687

Österreich 9,50% 10,64% 11,70%

2005/2006 2006/2007 2007/2008

Burgenland 96,08% 95,67% 96,43%

Kärnten 72,84% 74,95% 78,05%

NÖ 88,66% 90,43% 91,14%

OÖ 83,18% 84,22% 84,64%

Salzburg 82,75% 84,00% 84,46%

Steiermark k.A 77,98% 79,71%

Tirol 83,35% 84,32% 85,34%

Voralberg 76,08% 78,11% 78,30%

Wien 81,42% 80,56% 82,38%

Kind in Betrg. 174.212 200.695 204.514

Österreich 72,15% 83,29% 84,5%

Quelle: AB Kdolsky 23.Juni 2008, AB Kdolsky 26.Nov. 2008

Quelle: AB Kdolsky 23.Juni 2008, AB Kdolsky 26.Nov. 2008

Ein Jahresvergleich der Betreuungsquoten macht deutlich, dass der Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen 
viel zu langsam vor sich geht. Für den Ausbau der Kinderbetreuung stellt der Bund in den nächsten Jahren 
(2008-2010) jährlich 15 Mio. Euro zur Verfügung, die Länder haben sich im Rahmen einer 15a-Vereinbarung 
dazu verpflichtet die Beträge jeweils zu verdoppeln. Damit sollen jährlich rund 6.000 neue Betreuungsplätze 
entstehen. Angesichts des bestehenden Mangels ist die Investitionssumme natürlich viel zu gering und das 
Tempo des Ausbaus zu schleppend.

Betreuungsquote unter 3-Jährige

Von 2005/2006 zu 2006/2007 wurden 2612 neue Plätze für unter 3-Jährige geschaffen. Das entspricht einer 
prozentuellen Erhöhung von 1,14%. Von 2006/2007 zu 2007/2008 wurden 2332 neue Plätze für unter 3-Jährige 
geschaffen. Das entspricht einer prozentuellen Erhöhung von 1,06%.
 
Angenommen Österreich behält sein Tempo bei: pro Jahr wird die Betreuungsquote um 1% erhöht, d.h. rund 
2.500 neue Plätze werden für unter 3-Jährige pro Jahr geschaffen, dann erreicht Österreich das Barcelona Ziel 
(33 Prozent) im Jahr 2028/2029.

Betreuungsquote 3-5-Jährige
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Von 2005/2006 zu 2006/2007 wurden 26.483 neue Plätze für 3-5-Jährige geschaffen. Das entspricht einer pro-
zentuellen Erhöhung von 11,14 Prozent. (Allerdings verfälscht hier die erstmalige Angabe der Steiermark das 
Ergebnis). Von 2006/2007 zu 2007/2008 wurden 3.819 neue Plätze für 3-5-Jährige geschaffen. Das entspricht 
einer prozentuellen Erhöhung von 1,21 Prozent.
 
Angenommen Österreich behält sein Tempo auch hier bei: pro Jahr wird die Betreuungsquote um 1% erhöht, 
d.h. rund 3.500 neue Plätze werden für 3-5-Jährige pro Jahr geschaffen, dann erreicht Österreich das Barcelo-
na Ziel (90 Prozent) im Jahr 2012/2013.

Die neue Regierung hat für den Bereich der Kinderbetreuung 70 Mio Euro veranschlagt. Geeinigt hat man sich 
auf die Einführung eines kostenlosen verpflichtenden letzten Kindergartenjahrs – allerdings nur halbtags. Der 
Beitrag des Bundes beträgt dafür 70 Mio Euro und wird in den Jahren 2009, 2010 aus den Mitteln des Kon-
junkturpakets finanziert.
Umgerechnet auf die derzeitige Anzahl der 5-Jährigen in Österreich sind das 79 Euro/Kind. Ob mit dieser 
Summe auch nur ein Halbtagsangebot finanziert werden kann bleibt fraglich. 
Halbstagsangebote stellen darüber hinaus wenig Unterstützung für die Berufstätigkeit von Frauen dar. 

Das Wahljahr 2009 bringt mit verschiedenen Landtagswahlen jedoch zusätzlich Bewegung in die Frage der 
Kinderbetreuung. Sowohl Oberösterreich als auch Wien wollen jenen Bundesländern folgen, in denen der 
Besuch des Kindergartens zumindest teilweise schon kostenlos ist (NÖ, Stmk, Ktn).

Dass die Frage der Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch im Kontext von Armutsvermeidung gesehen wer-
den muss, macht der aktuelle Sozialbericht 2007-2008 deutlich. Eine entscheidende Rolle bei der Armutsge-
fährdung kommt der Erwerbstätigkeit von Frauen zu. Familien, in denen die Frau nicht erwerbstätig ist, haben 
ein mindestens doppelt so hohes Risiko wie Familien mit erwerbstätigen Müttern.
Auch besteht ein Zusammenhang zwischen Alter der Kinder, Betreuungsnotwendigkeiten im Haushalt und 
Frauenerwerbstätigkeit in punkto Armutsgefährdung. Wenn das jüngste Kind im Kindergarten- bzw. Vorschul-
alter ist, beträgt die Armutsgefährdung 16-17 Prozent. Wenn das jüngste Kind das schulpflichtige Alter erreicht 
hat, verringert das Gefährdungsrisiko auf 9 Prozent.
Flächendeckend und leistbare Kinderbetreuung stellen demnach einen zentralen Faktor der Armutsvermei-
dung dar.

Gleichzeitig ist es dringend notwendig, Maßnahmen zu setzen, um Väter verstärkt in die Kinderbetreuung 
einzubeziehen. Die 2004 geschaffene Elternteilzeit wird hauptsächlich von Frauen genutzt, da es keinerlei 
spezielle Anreize für Männer darin gibt. Außerdem kann diese Möglichkeit aufgrund restriktiver Vorgaben – 
es gibt Elternteilzeit nur in Betrieben über 20 MitarbeiterInnen und nur nach einer Betriebszugehörigkeit von 
mindestens 3 Jahren – sowieso nur wenige ArbeitnehmerInnen in Anspruch nehmen.
Die Initiative zur Schaffung eines „Vatermonats“ rund um die Geburt eines Kindes wurde sowohl von der 
letzten als auch der aktuellen Regierung vollmundig angekündigt. Dabei bleibt abzuwarten, ob sich der ÖVP 
Vorschlag eines zusätzlichem Urlaubsanspruchs für Väter oder aber der SPÖ Vorschlag eines Vorziehens des 
Kinderbetreuungsgeldbezugs für Väter durchsetzt. Beide Varianten erscheinen jedoch sehr halbherzig. Wer 
einen tatsächlichen Anreiz für Väterbeteiligung schaffen will, muss für einen adäquaten Einkommensersatz 
sorgen.

Notwendig sind daher:
	 die Einführung eines bezahlten Vatermonats nach der Geburt 
	 eine steuerliche Förderung von partnerschaftlicher Arbeitsaufteilung in Familie & Beruf
	 der rasche Ausbau öffentlicher Kinderbetreuung mit flexiblen Öffnungszeiten
	 Rechtsanspruch auf kostenlose Kinderbetreuung ab dem 1. Lebensjahr
	 die Stärkung und Unterstützung von Eltern auf dem Arbeitsmarkt
	 die spezielle Unterstützung von AlleinerzieherInnen

14.2. Das Grüne Karenzmodell

Erstmalig hat sich eine Regierung vorgenommen einkommensabhängige Komponenten in den Bezug des Kin-
derbetreuungsgelds einzuführen. Die bislang bekannt gewordenen Details unterscheiden sich vom grünen Ka-
renzmodell jedoch sehr deutlich. Angedacht ist seitens der Regierung lediglich eine zusätzliche Kurz-Bezugs-
Variante des Kinderbetreuungsgelds zu schaffen, die einkommensabhängig ist. Der Anreiz zur Väterbeteiligung 
wird in diesem Modell auf 2 Monate reduziert (12+2 Monate, 80 Prozent Letztbezug)

Die Grünen gehen mit ihrem Karenzmodell jedoch einen Schritt weiter. Das grüne Karenzmodell würde das 
gesamte System des Kinderbetreuungsgelds beseitigen und könnte daher ein wichtiger Baustein bei der 
Gleichstellung der Geschlechter sein. Insbesondere werden damit starke Anreize für eine Beteiligung der Väter 
an der Elternkarenz gesetzt. Außerdem wird die Karenzzeit finanziell aufgewertet und kann von den Eltern 
nach den eigenen Bedürfnissen flexibel gestaltet werden.

Kernstück des Grünen Karenzmodells sind 8 Monate Anspruch auf 80 Prozent des Nettoeinkommens für jeden 
Elternteil, die als Voll- oder Teilkarenz genommen werden können – bei Teilkarenz ist die Dauer entsprechend 
länger. Dieser Anspruch ist ein individueller, d.h. er kann nicht auf den anderen Elternteil übertragen werden. 
Das Mindestkarenzgeld – auch für Eltern, die vorher nicht oder nur geringfügig beschäftigt waren – beträgt 
dabei 730 Euro. Im Anschluss an diese Zeit gibt es noch 3 Monate Karenzgeld von 600 Euro für jeden Eltern-
teil, unabhängig von Erwerbstätigkeit und Einkommen.
Mit dem Grünen Karenzmodell soll eine partnerschaftlichere Aufteilung der Kindererziehungsarbeit in der 
ersten Zeit – die ja für die Eltern-Kind-Beziehung eine prägende ist – erreicht werden. Durch die individuelle 
Wahl von Voll- und/oder Teilkarenzen werden weiters flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten von Karenz und 
Berufstätigkeit für beide Eltern geschaffen.

AlleinerzieherInnen können außerdem zugunsten eines/einer neuen LebensgefährtIn auf ihren verlängerten 
Karenzanspruch, den sie ansonsten haben, verzichten. Der/die LebensgefährtIn erhält dadurch einen Eltern-
karenzanspruch wie ein biologischer Elternteil. So wollen die Grünen auch soziale Elternschaft anerkennen. 
Durch die Angleichung des Kündigungsschutzes an die Karenzdauer und die Verlängerung der Behaltefrist auf 
6 Monate soll ein erfolgreicher Wiedereinstieg erreicht werden. Bei Vollausschöpfung des grünen Karenzmo-
dells gibt es keine finanzielle Schlechterstellung für Eltern im Vergleich zur Vollausschöpfung des Kinderbe-
treuungsgeldes!

Notwendig sind daher
	 die sofortige Einführung des Grünen Karenzmodells
	 Rahmenbedingungen, die auch Vätern eine Elternkarenz ermöglichen
	 Begleitmaßnahmen für einen erfolgreichen Wiedereinstieg von Eltern
	 die Anerkennung sozialer Elternschaft
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15. Frauenpolitik im internationalen 
Vergleich
 
15.1.Top bei MacJobs aber Schlusslicht bei Topjobs

Die gute Nachricht: In Österreich schaffen es generell immer mehr Frauen am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. 
Allerdings leider oft nur mit einem Bein, sprich in Form einer atypischen Beschäftigung - denn eine solide 
Verankerung im Arbeitsmarkt durch eine Vollzeitstelle, wie Männer sie in der Regel haben, bleibt vielen Frauen 
verwehrt. Das zeigt der Vergleich zwischen der Erwerbsquote und der Beschäftigungsquote in Vollzeitäquiva-
lenten. Bei der Frauenerwerbsquote liegt Österreich mit 64,4 Prozent (2007) über dem EU-27 Schnitt von 58,3 
Prozent. Bei der Frauenbeschäftigungsquote in Vollzeitäquivalenten (den Beschäftigungsverhältnissen auf 
Vollzeitstellen umgerechnet) ist Österreich mit 51,1 Prozent jedoch recht nahe am EU-27 Durchschnitt von 49,8 
Prozent. 

Quelle: AB Kdolsky 23.Juni 2008, AB Kdolsky 26.Nov. 2008

Es fällt auf, dass im Vergleich dazu sowohl die Männererwerbsquote als auch deren Beschäftigungsquote in 
Vollzeitäquivalenten deutlich über dem EU-27 Schnitt liegen. Obwohl in Österreich also verhältnismäßig mehr 
Frauen erwerbstätig sind als im EU-27 Schnitt, gibt es für Frauen nicht wesentlich mehr Beschäftigungsmög-
lichkeiten in Vollzeit gerechnet als im EU-Durchschnitt. Die hohe Frauenerwerbsquote in Österreich ist also vor 
allem darauf zurückzuführen, dass sich immer mehr Frauen eine fast gleich bleibende Anzahl an Vollzeitstellen 
in Teilzeit untereinander aufteilen.
Laut Statistik Austria ist die Gesamtzahl der Beschäftigten in Österreich von 2004 bis zum zweiten Quartal 
2008 um 364.100 Personen gestiegen. Die Zahl an Teilzeitbeschäftigten erhöhte sich parallel dazu um 232.300. 
Das bedeutet, dass fast 64 Prozent, also fast zwei Drittel des Zuwachses an Beschäftigten auf Teilzeitkräfte 
zurückgeht. (Quelle: Statistik Austria)

Quelle: Eurostat, Employment in Europe

Im EU-Vergleich hat Österreich nicht nur einen besonders hohen Anteil an Frauen in Teilzeit, auch der An-
stieg der Teilzeitarbeitsverhältnisse verlief überdurchschnittlich. Bei der Teilzeitquote ist Österreich im EU-27 
Vergleich mit dem fünfthöchsten Frauenanteil in Teilzeit sehr weit vorne platziert. Bei den Männern liegt 
Österreich mit dem elften Platz bei der Teilzeitquote im EU-27 Durchschnitt. In den EU-27 Ländern betrug die 
Steigerung der Frauenteilzeitquote von 1997 auf 2007 nur 2 Prozentpunkte, in Österreich dagegen im gleichen 
Zeitraum ganze 12,7 Prozentpunkte.

Etwa die Hälfte der Einkommensdifferenz zwischen Frauen und Männern ist auf prekäre Arbeitsverhältnisse 
und Teilzeitjobs, die fast ausschließlich „Frauensache“ sind, zurückzuführen.

15.2. Schlusslicht bei Einkommensgerechtigkeit 

Deutlich verschlechtert hat sich die Einkommensgerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Im Jahr 2005 ver-
dienten Frauen um 18 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen, ein Jahr später betrug die Einkommens-
differenz bereits 20 Prozent. Im EU-Durchschnitt ist der
Einkommensunterschied zwischen den Geschlechtern mit 15 Prozent deutlich niedriger als in Österreich.

Österreich bei Einkommensgerechtigkeit weltweit unter den Schlusslichtern
Laut dem aktuellen Global Gender Gap Report 2008 des Weltwirtschaftsforums liegt Österreich bei der Ein-
kommensgerechtigkeit zwischen den Geschlechtern auf Platz 121 unter 130 analysierten Ländern. 

15.3. Immer weniger Frauen an der Spitze

Aus dem Bericht der Kommission der Europäischen Union zur Gleichstellung von Frau und Mann 2008 geht 
hervor, dass der Anteil von Frauen in Führungspositionen in Österreich um 1,6 Prozentpunkte von 30,3 im Jahr 
2001 auf 28,7 Prozent (2006) gesunken ist. Im EU-25 Durchschnitt waren 2006 sogar 33 Prozent Frauen im 
Management. Auf EU-Ebene lässt sich ein gegenteiliger Trend beobachten, der Anteil der Managerinnen stieg 
von 2001 auf 2006 um drei Prozentpunkte an.
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Erfasst Mit Daten Frauen 

(%)
Männer 

(%)
Frauen 

(%)
Männer 

(%)

EU-27 627 576 3 97 10 90

Belgien 18 17 0 100 6 94

Bulgarien 17 15 13 87 15 85

Tschechien 23 19 11 89 11 89

Dänemark 18 18 0 100 15 85

Deutschland 30 30 0 100 11 89

Estland 18 15 7 93 10 90

Irland 20 19 5 95 7 93

Griechenland 20 18 0 100 11 89

Spanien 35 33 0 100 6 94

Frankreich 36 36 0 100 9 91

Italien 38 38 5 95 3 97

Zypern 20 14 0 100 2 98

Lettland 39 39 8 92 17 83

Litauen 31 20 5 95 18 82

Luxemburg 7 7 0 100 3 97

Ungarn 16 15 0 100 11 89

Malta 13 12 8 92 4 96

Niederlande 20 20 0 100 14 86

Österreich 21 21 0 100 5 95

Polen 19 19 11 89 12 88

Portugal 20 19 0 100 3 97

Rumänien 11 9 0 100 18 82

Slowenien 15 13 0 100 14 86

Slowakei 5 5 20 80 24 76

Finnland 24 23 0 100 18 82

Schweden 27 26 0 100 24 76

Vereinigtes 
Königreich

66 56 2 98 12 88

Kroatien 30 20 20 80 14 86

Turkei 48 45 5 95 8 92

Island 12 12 8 92 10 90

Norwegen 19 19 11 89 34 66

Alle Länder 736 672 4 96 11 89

 Höchstes Entscheidungsgremium

Anzahl der Unternehmen Präsident Mitglieder

Entscheidungsprozesse in den größten, börsennotierten Unternehmen

Quelle: Europäische Kommission, DG EMPL, Datenbank über Frauen und Männer in Entscheidungsprozessen; Daten gesammelt von 19/02/2008 - 13/03/2008

Unternehmen Staat Hochschule

Forscherinnenanteil  (in %) 10 % 35 % 30%

Quelle: Eurostat She-Figures 2006, die Daten beziehen sich auf das Jahr 2004

In den höchsten Entscheidungsgremien der größten, börsenotierten Unternehmen weist Österreich einen 
deutlich schlechteren Frauenanteil auf als dies im EU-Schnitt der Fall ist. Es gibt keine einzige Präsidentin und 
unter den Mitgliedern in den höchsten Entscheidungsgremien finden sich nur fünf Prozent Frauen (im EU-
Schnitt ist wenigstens jede zehnte Person in Entscheidungsgremien weiblich). Nur fünf der anderen europä-
ischen Länder weisen einen noch geringeren Frauenanteil im Top Management auf.

Frauenanteil in Aufsichtsräten rückgängig
Aufgrund einer gesetzlich vorgeschriebenen Frauquote betrug der Frauenanteil in den norwegischen Auf-
sichtsräten börsennotierter Unternehmen seit 2008 bereits 44,2 Prozent (Ausgangsbasis 7 Prozent im Jahr 
2004). Im Vergleich dazu lag der Frauenanteil in österreichischen Aufsichtsräten bei gerade einmal 9,2 Prozent 
im Jahr 2008. Österreich ist das einzige Land in der EPWN-Studie, in dem es sogar zu einem leichten Rück-
gang der Frauenquote von 9,5 Prozent (2006) auf 9,2 Prozent gab. (Quelle: Secon Bi-annual EuropeanPWN 
BoardWomen Monitor 2008) 

Österreich auch bei Forscherinnen Schlusslicht
Nach der EUROSTAT-Studie She-Figures (2006) sind Forscherinnen im Sektor Staat und Hochschule im EU-
Raum stark unterrepräsentiert. Allerdings rangiert Österreich auch innerhalb der EU unter den Schlusslichtern. 
Zum Beispiel lag der Frauenanteil bei den ordentlichen Professuren an Universitäten in den EU-Mitglied-
staaten im Jahr 2004 zwischen 2,3 Prozent auf Malta und 29,1 Prozent in Rumänien. Österreich rangiert mit 9,5 
Prozent um ganze 20 Prozentpunkte hinter den Spitzenreitern. In der Forschungslandschaft sieht die Situation 
nicht besser aus: Die Forscherinnenquote liegt mit 21 Prozent im EU-Vergleich ebenfalls im Schlussfeld. 

15.4. Absturz im internationalen Ranking beim Frauenanteil im Parlament

Nach der vorletzten NR-Wahl im Herbst 2006 lag Österreich beim Frauenanteil im Parlament noch an 14. Stelle 
weltweit, im Herbst 2008 sind wir mit einem Frauenanteil in der Höhe von 27,3 Prozent unter den National-
ratsabgeordneten auf den 28. Platz, direkt zwischen Afghanistan und Namibia, abgerutscht. Im Jahr 2003 
lagen wir weltweit mit Platz 8 sogar noch unter den Top Ten Ländern mit dem größten Frauenanteil im Natio-
nalrat. Wir haben uns also innerhalb von nur fünf Jahren im weltweiten Vergleich um 20 Plätze verschlechtert.

Es gibt immer weniger Frauen im Management und in den Aufsichtsräten. Allerdings ist die Tendenz nicht nur 
in der Wirtschaft, auch in der Forschung und in der Politik gehen immer weniger höhere Positionen an Frauen.
Zusammenfassend gibt es
	 einen Rückgang des Frauenanteils in Aufsichtsräten
	 weniger weibliche Führungskräfte
	 weniger Frauen im Parlament 
	 einen Forscherinnenanteil, der Österreich unter die Schlusslichter EU-weit reiht.
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